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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Politische Grundfragen

Jahresrückblick 2020: Politische Grundfragen

Viele der in den Medien diskutierten politischen Grundfragen waren 2020
gesellschaftlicher, historischer und auch prospektiver Natur; politische Geschäfte zu
diesem Thema wurden in den Räten keine behandelt. Grossen Einfluss auf die Themen,
vor allem in der ersten Jahreshälfte, hatte wie auch andernorts die Corona-Pandemie.

So beeinflusste das Coronavirus den nationalen Zusammenhalt und die Stimmungslage
in der Bevölkerung. Während der Corona-bedingten ausserordentlichen Lage im
Frühling stellte die Schweizer Bevölkerung ihre Hilfsbereitschaft unter Beweis, wie die
Medien während dem Lockdown ausgiebig berichteten: Viele Schweizerinnen und
Schweizer erlebten demnach von ihren Mitmenschen eine Welle der Solidarität. Der
Lockdown führte anfänglich aber auch vermehrt zu Angst in der Bevölkerung vor dem
Virus, da die einschneidenden Massnahmen dieses greifbar machten und eine
psychische Belastung darstellten, wie die Presse und eine Umfrage des LINK-Instituts
festhielten. Die Pandemie machte auch bestehende politische und kulturelle
Differenzen sichtbar: Die normalerweise als Röstigraben bekannte Sprachgrenze
verkam 2020 zum Coronagraben. Die Bezeichnung war den ungleich höheren
Infektionszahlen in den lateinischsprachigen Kantonen geschuldet, begründet etwa mit
deren geographischer Nähe zu den stärker von der Pandemie betroffenen Ländern
Italien und Frankreich.
Ferner wurde in der Presse darüber gemutmasst, inwiefern die Coronakrise die Welt
und insbesondere die Schweiz nachhaltig beeinflussen wird, und Kritik an den zur
Bekämpfung der Pandemie getroffenen Massnahmen geäussert: So nahm etwa
Schriftsteller und Literaturpreisträger Lukas Bärfuss mittels eines Essays im Sonntags-
Blick mehrmals zur Coronakrise Stellung. 
Zu reden gab schliesslich auch die Frage, wie ein Nationalfeiertag in Zeiten von Corona
gebührend abgehalten werden könne. Vielerorts konnte der Feiertag nicht oder
aufgrund der geltenden Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie nur unter
Einschränkungen begangen werden. Auch die Feier auf dem Rütli fand unter speziellen
Umständen statt: Unter Ausschluss der Öffentlichkeit und nur vor geladenen Gästen
hielt Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga ihre Erste-August-Rede.

Natürlich tat sich auch Abseits von Corona einiges: Mit 2020 brach ein neues Jahrzehnt
an und das bot Anlass, auf die vergangene Dekade zurückzublicken. Die Sonntagszeitung
publizierte gleich zu Jahresbeginn eine Retrospektive, welche die gesellschaftlichen
und technischen Errungenschaften der 2010er-Jahre thematisierte. In einigen
Zeitungen versuchte man derweil, unter Beizug von Zukunftsforschern auch das neue
Jahrzehnt zu deuten und mögliche Entwicklungen vorauszuahnen. Thematisch
dominierten der Klimawandel, geopolitische Einschätzungen und allerlei technologische
Entwicklungen diese Einschätzungen.

Zur Gedenkfeier der sich zum 75. Mal jährenden Befreiung des Konzentrationslagers
Auschwitz am 27. Januar 1945 reiste Bundespräsidentin Sommaruga nach Polen und
legte einen Kranz für die Opfer des Lagers nieder. Ein Buch arbeitete das Schicksal der
in den Konzentrationslagern getöteten Schweizerinnen und Schweizer auf, ferner
forderte die ASO eine Gedenkstätte für ebendiese ermordeten Schweizerinnen und
Schweizer. Des Weiteren jährte sich in den Jahren 2019 respektive 2020 der Beginn des
Zweiten Weltkriegs zum 80. und das Ende des Krieges zum 75. Mal. Ausgesprochen
häufig wurde in den Medien in der Folge über die unzähligen Aspekte des Krieges und
dessen Auswirkungen auf die Schweiz berichtet.

Das Image der Schweiz im Ausland untersuchte die dafür zuständige Stelle des Bundes
«Präsenz Schweiz». Dieses sei für das Untersuchungsjahr 2019 «gut und stabil
gewesen», wie im Februar 2020 bekannt gegeben wurde. Thematisch hatten etwa der
Frauenstreik, die Europapolitik oder die Gletscherschmelze besonders grosse
Strahlkraft in ausländischen Medien, wenn diese über die Schweiz berichteten. 
Nachdem der Bund im Zuge der letztjährigen Spendenaffäre im Zusammenhang mit
dem Expo-Pavillon an der Weltausstellung 2020 in Dubai in die Kritik geraten war, hatte
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das EDA laut Medienberichten Mühe, die fehlenden Gelder für die Ausstellung
zusammenzutragen. Am 29. Mai teilte dann das BIE mit, die Ausstellung in Dubai werde
wegen der Corona-Pandemie verschoben und neu vom 31. Oktober 2021 bis 31. März
2022 stattfinden. Damit bleibt dem Bund noch etwas Zeit, die nötige Finanzierung
sicherzustellen.
Nicht im Rahmen der Welt-, sondern der nächsten Landesausstellung schritten
verschiedene Projekte weiter voran. Besonders das Projekt «Svizra27» nahm Fahrt auf
und konnte prominente Unterstützung durch Doris Leuthard und Bertrand Piccard
gewinnen. Im Sommer lancierte die «Svizra27» einen Ideenwettbewerb, damit die
Bevölkerung die Expo mitgestalten kann. Mit der «Muntagna» wurde 2020 zudem ein
weiteres Projekt lanciert. Das unterdessen vierte laufende Expo-Projekte beabsichtigt
eine Landesausstellung, welche sich des Alpenraums annimmt.

Auch 2020 war die Schweiz Bestandteil mehrerer Ländervergleiche- und Studien: So
hielt der jährlich verfasste Global Wealth Report der Credit Suisse Ende Oktober fest,
dass die Schweiz wie bereits in den Vorgängerjahren auch 2020 und trotz Corona das
wohlhabendste Land der Welt war respektive dass Schweizerinnen und Schweizer,
gemessen in US-Dollar, weltweit über die höchsten Vermögen verfügten. Langfristige
Auswirkungen der Pandemie konnten in der Studie aber noch nicht ermittelt werden.
Im ebenfalls jährlich erscheinenden World Happiness Report belegte die Schweiz im
März den dritten Platz, nachdem sie letztes Jahr auf den sechsten Platz abgerutscht
war. Die Studie bezog sich auf den Untersuchungszeitraum 2019, die Corona-Pandemie
wurde somit nicht miteinbezogen – anders als in dem am 19. November erschienenen
Sorgenbarometer der Credit Suisse, worin anhand von Daten des Umfrageinstituts
gfs.bern die Sorgen der Schweizer Bevölkerung eruiert wurden. Die Corona-Pandemie
und deren Folgen stellten wenig überraschend die Hauptsorge der Schweizerinnen und
Schweizer dar, gefolgt von der Finanzierung der Altersvorsorge und von der
Arbeitslosigkeit – Sorgen, die wiederum durch die Pandemie bedingt noch verstärkt
wurden.

Zu Jahresbeginn lag der Anteil der erfassten Zeitungsberichte zum Thema «Politische
Grundfragen» gemessen an allen anderen 2020 durch Année Politique Suisse erfassten
Zeitungsberichte bei 2.5 Prozent und erreichte kurz vor dem 1. August mit gut 3 Prozent
seinen Höchststand, ehe er bis Ende Jahr auf unter 1 Prozent fiel. Der durchschnittliche
Jahresgesamtanteil von etwas über 1.6 Prozent entspricht in etwa jenem der Vorjahre,
was trotz der speziellen Corona-Situation im Vergleich zu den drei Vorjahren auf eine
gleichbleibende Bedeutung der politischen Grundfragen in Gesellschaft und Politik
hindeutet. 1

Landes- und Weltausstellungen

Sans connaître d'avancée significative, les différents projets d'expositions nationales
ont continué leurs développements respectifs au cours de l'année 2020. Aux côtés
des trois projets déjà existants, un quatrième a vu le jour cette année. «Muntagna,
l'expo des Alpes27+» provient, selon La Liberté, «d'un groupe d'entrepreneuses et
entrepreneurs de divers domaines qui veulent repenser la protection, l'utilisation et la
perception des Alpes». Ce projet n'a néanmoins trouvé que peu d'échos dans les
médias et reste méconnu. Alors que le projet «X-27», qui prévoit une foire à
l'innovation sur le site de l'ancien aérodrome de Dübendorf, n'a lui non plus pas
bénéficié d'une grande attention médiatique, ce sont les projets «Nexpo 28» et «Svizra
27» qui semblent avoir les plus grandes chances d'aboutir.

En février 2020, les promoteurs de «Svizra 27» annonçaient que le financement était
assuré jusqu'en 2021. Le projet, soutenu par les cantons de Bâle-Ville et Bâle-
Campagne, de Soleure, d'Argovie et du Jura, bénéficie également de l'appui de
plusieurs associations des milieux économiques, qui assurent une partie de son
financement. L'exposition devrait, comme son nom l'indique, avoir lieu en 2027 (le
nombre 27 représente également le nombre de cantons plus la confédération) sous le
thème «Humain - Travail - Cohésion». Un concours d'idées a été lancé en juin et
courait jusqu'à début octobre. Les dix meilleures idées ont été sélectionnées pour la
prochaine étape, qui doit déterminer le lieu où pourrait se tenir cette exposition
nationale. Le projet gagnant sera dévoilé à l'automne 2021 et les organisateurs espèrent
soumettre le dossier au Conseil fédéral pour la fin de l'année 2021. Un jury de seize
membres a été formé pour trancher parmi les différentes idées. On y retrouve plusieurs
personnalités bien connues, notamment l'ancienne conseillère fédérale Doris Leuthard,
l'architecte Pierre de Meuron et le psychiatre et explorateur Bertrand Piccard. Pour
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l'ensemble du projet, le comité de «Svizra 27» table sur un budget de CHF 1 milliard,
financé à moitié par la Confédération, à hauteur de 400 millions par les recettes de
billetterie, merchandising et sponsoring, et par les cantons qui soutiennent le projet à
hauteur de 100 millions. Avant de voir le jour, il devra néanmoins encore franchir
quelques obstacles importants. En effet, une fois le projet sélectionné et approuvé par
le Conseil fédéral, il sera soumis à votation dans les cinq cantons associés.  

«Nexpo 28» est certainement le concurrent le plus sérieux de «Svizra 27» à l'heure
actuelle. Le projet regroupe les dix plus grandes villes de Suisse et devrait avoir lieu de
manière décentralisée en 2028, sur la thématique des valeurs et du vivre-ensemble en
Suisse au 21ème siècle. La route du projet est néanmoins elle aussi semée d'embûches.
En effet, «Nexpo 28» compte sur la participation financière des villes, ce qui ne coule
pas de source, notamment à Berne. Le conseil de ville a supprimé en septembre la
participation de CHF 70'000 au projet. Le président de la ville Alec von Graffenried, qui
est également vice-président de «Nexpo 28», espère que le conseil de ville reviendra
néanmoins sur sa décision, regrettant «que la ville fédérale ne soutiennent pas le projet
financièrement, alors que les autres grandes villes suisses le soutiennent et qu'il est
plus en avance que ses concurrents.» 

Le financement des différents projets constitue donc sans doute le nerf de la guerre
pour la tenue d'une exposition nationale. Regrettant un manque de clarté à ce niveau,
les promoteurs des quatre projets ont écrit une lettre commune à l'intention du
Conseil fédéral en avril 2020. Sur quelle participation peuvent-ils compter de la part de
la Confédération? À quelle phase du projet pourront-ils compter sur cette
participation? Quel rôle jouera l'État fédéral dans l'appui à la manifestation? Selon le
SECO, le gouvernement est en train de clarifier à qui revient le dossier. Mais il précise
aussi qu'avec la crise du Covid-19, les projets d'exposition nationale ne constituent pas
une priorité. 2

Globalement, la pandémie n'a laissé que peu de place aux projets d'exposition
nationale dans le débat public en 2021. Le conseiller fédéral Guy Parmelin est
notamment resté très vague dans sa réponse à une lettre adressée par les quatre
organisations soutenant un projet d'exposition nationale, «Muntagna», «X-27»,
«Nexpo» et «Svizra 27». Celles-ci souhaitaient des clarifications sur la possible
participation de l'État, en particulier au niveau financier. La conférence des directeurs
cantonaux (CdC) a de son côté annoncé qu'elle ne prendrait position qu'après avoir vu
les études de faisabilité sur les différents projets, c'est-à-dire pas avant deux à trois
ans. Dans tous les cas, la participation de la Confédération et les tâches qu'elle
assumerait dans le cadre de l'organisation d'une nouvelle exposition nationale restent
encore très floues. Le dossier demeure entre les mains du SECO, et le Conseil fédéral
doit publier un rapport à ce sujet d'ici la fin de la législature.
Dans un entretien accordé à l'Aargauer Zeitung, Doris Leuthard, membre du jury chargé
de retenir un projet pour «Svizra 27» parmi diverses idées, a défendu l'importance
d'une nouvelle exposition nationale pour la société, notamment pour resserrer la
cohésion mise à mal par la pandémie de Covid-19. Pour répondre aux craintes de
gouffre financier d'une telle manifestation, l'ancienne conseillère fédérale s'est voulue
rassurante, garantissant que les leçons de l'expo 02 ont été tirées. Le jury de «Svizra
27» s'est réuni en novembre 2021 à Delémont pour sélectionner le dossier le plus
prometteur parmi les différentes idées qui avaient été lancées. Cette rencontre dans le
canton du Jura a permis de souligner l'aspect bilingue du projet, qui se déroulerait
dans plusieurs cantons de la Suisse du Nord-Ouest. Le projet retenu a été dévoilé peu
après. Si ses contours exacts sont encore à préciser, celui-ci prévoit des activités
autour du thème central de «Svizra 27», «humains - travail - cohésion», réparties sur
neuf sites reliés entre eux par des cours d'eaux (l'Aar, la Limmat, le Rhin, la Reuss, la
Birse et le Doubs) constituant le cordon ombilical du projet. Le site central se trouverait
à Bâle, les huit autres restant à définir. Ces annonces ont éveillé l'intérêt médiatique.
Plusieurs articles ont été consacrés à «Svizra 27», notamment dans le Quotidien
Jurassien et dans l'Aargauer Zeitung. Le journal argovien s'est notamment entretenu
avec Pierre de Meuron, également membre du jury. Le célèbre architecte a rappelé la
volonté du projet de réutiliser des infrastructures déjà existantes. Mi-décembre, le
porte-parole de «Svizra 27» a annoncé que les financements pour l'étude de faisabilité
étaient assurés, et que celle-ci devrait bientôt être lancée. Au vu de ces avancées,
«Svizra 27» semble posséder à l'heure actuelle une bonne longueur d'avance sur ses
concurrents.
Moins en vue dans les médias, le projet «Nexpo», porté par les 10 plus grandes villes de
Suisse, a cependant reçu une bonne nouvelle en début d'année. Alors qu'elle l'avait
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initialement bloqué, la ville de Berne a finalement accepté un financement à hauteur de
CHF 210'000 pour le projet. Selon l'organisateur, Bâle, Bienne, Lugano, Lucerne, St.
Gall, Winterthour et Zurich ont déjà assuré de leur participation financière. En
revanche, Lausanne et Genève ont repoussé leur décision de financement
supplémentaire en attendant que la situation sanitaire s'améliore, et surtout que la
Confédération s'exprime sur sa participation financière au projet. Par ailleurs, d'autres
cités ont rejoint le projet «Nexpo» en cours de route, telles que Sion, Saas-Fee ou
Grindelwald. 3

Stimmung in der Bevölkerung

20 ans après l'attentat du parlement zougois du 27 septembre 2001, plusieurs articles
de presse sont revenus sur cet événement. Un forcené, connu de la justice pour avoir
commis différents délits, avait abattu onze députés et trois conseillers d'État après
avoir fait irruption dans la salle du Grand Conseil du canton de Zoug, où se tenaient les
débats parlementaires habituels. Les commémorations de ce drame ont trouvé un écho
particulier dans le contexte actuel, marqué par des tensions grandissantes en lien avec
la pandémie.
À la suite de l'attentat, des mesures de sécurité autour des bâtiments publics du pays
ont été mises en place, a relevé le journal Le Temps, alors qu'auparavant, on y entrait
«comme dans des moulins». Cependant, la Suisse est restée une exception quant à la
proximité de la sphère politique avec la population. À de nombreuses reprises, la
presse a pu se délecter de situations pittoresques, à l'image de la conseillère fédérale
Doris Leuthard qui effectuait un trajet en train assise dans l'escalier, n'ayant pas pu
trouver de place dans un compartiment. Cette proximité a néanmoins été mise à mal
par les tensions apparues dans le cadre de la pandémie. Le conseiller fédéral en charge
du département de l'intérieur, Alain Berset, en première ligne face à la crise, est
désormais accompagné en permanence d'agents de la police fédérale, alors que des
socles permettant de mettre en place des barricades en métal ont été installés devant
le palais fédéral. Ces mesures ont notamment été prises en raison des manifestations
non-autorisées qui ont eu lieu à plusieurs reprises à Berne. La police bernoise a dû être
engagée pour modérer une foule parfois agressive, qui s'opposait aux mesures
sanitaires édictées par la Confédération. Relatant ces incidents, la NZZ a relevé le rôle
que jouent les réseaux sociaux dans ce phénomène de radicalisation d'une frange des
opposantes et opposants aux mesures sanitaires.
Dans le sillage de ces événements, les fronts ont semblé bouger sur le sujet de la
réglementation des réseaux sociaux. Jusqu'alors, le Conseil fédéral ne voulait pas
d'une loi spécifique sur les propos haineux tenus sur ces canaux de communication.
Cependant, la situation pourrait évoluer prochainement. La verte Greta Gysin (TI) a
déposé en décembre 2021 un postulat demandant au gouvernement d'étudier la
possibilité de demander des chiffres aux plateformes telles que Facebook, Instagram,
Twitter et Youtube au sujet des incidents impliquant des discours haineux, du
harcèlement sexuel ainsi que des Fake News. En outre, le socialiste Jon Pult (GR) a
déposé une initiative parlementaire pour que les plateformes soient tenues
responsables des contenus illégaux diffusés par leur intermédiaire. Son intervention
prévoit également que la diffusion de Fake News soit combattue avec de nouveaux
outils. Dans le même temps, l'Aargauer Zeitung relatait que l'OFCOM prend part au
financement de projets de recherche sur la désinformation et les discours de haine.
D'autres éléments ont mis en avant le rôle des réseaux sociaux dans la dégradation du
climat politique. Fedpol a en effet indiqué que la majorité des menaces adressées aux
politiciennes et politiciens le sont par l'intermédiaire d'Internet. Alors qu'une
augmentation du nombre de messages «litigieux» avait déjà été constatée en 2020, les
chiffres de la police fédérale pour la première partie de l'année semblent indiquer que
2021 ne dérogera pas à la tendance.  
Dans ce contexte, Guy Parmelin a endossé son rôle de président pour rappeler que «si
les arguments parfois vifs font partie du jeu politique, il y a des limites, il y a le respect
de l'adversaire». Il a appelé à éviter toute agressivité afin de lutter contre la montée des
tensions et de l'incompréhension. Selon lui, l'ennemi à combattre est bel et bien le
virus, et non pas les concitoyennes et concitoyens qui pensent différemment. Il
s'exposait ainsi à des critiques de la part de la presse: Le Temps ne se privait pas de
rappeler que «la défiance à l'égard de la politique sanitaire fédérale est principalement
alimentée au sein de son parti», l'UDC, qui déclarait dix jours après la déclaration de
son conseiller fédéral la guerre à la «dictature sanitaire» à l'occasion de l'assemblée
générale du parti. Et dans le même temps, le président du parti Marco Chiesa répétait
ses propos du 1er août, où il prenait la défense des milieux ruraux, exploités selon lui
par les «parasites des villes». 4
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Rechtsordnung

Äussere Sicherheit

In der Sommersession 2020 beriet der Nationalrat als Zweitrat die Vorlage zur
Verstärkung des strafrechtlichen Instrumentariums gegen Terrorismus und
organisierte Kriminalität, die auch die Genehmigung des Europarats-Übereinkommens
über die Terrorismusprävention und dessen Zusatzprotokolls beinhaltete. Während die
vorberatende SiK-NR die Stossrichtung des Geschäfts mehrheitlich unterstützte, wie
deren Sprecher Mauro Tuena (svp, ZH) dem Ratsplenum bekannt gab, beantragte eine
Minderheit Schlatter (gp, ZH) die Rückweisung an den Bundesrat, weil sie eine klare
Definition von terroristischen Organisationen vermisste und diese nicht der
Rechtsprechung überlassen wollte. Welche Organisation terroristisch sei, sei keine
juristische, sondern eine politische Entscheidung, begründete die Grüne Nationalrätin
ihren Antrag. Zudem forderte sie, dass sich die Strafrechtsverschärfung darauf
beschränken müsse, was das internationale Abkommen zwingend verlange. Votantinnen
und Votanten gegen die Rückweisung wandten ein, es gebe keine allgemeingültige,
globale Definition von Terrorismus, auf die man sich stützen könnte, und betonten das
Vertrauen in die Schweizer Justizbehörden. So einig wie die Fraktionen der SP und der
Grünen die Rückweisung unterstützen, stellten sich jene der GLP, der Mitteparteien,
der FDP und der SVP dagegen, sodass der Antrag mit 127 zu 67 Stimmen deutlich
abgelehnt wurde.
In der Detailberatung wandte sich die grosse Kammer in einem ersten Block den
Änderungen im Nachrichtendienstgesetz zu und erörterte die Frage, unter welchen
Voraussetzungen der Bundesrat eine Organisation, die die innere oder äussere
Sicherheit der Schweiz bedroht, verbieten können soll. Eine Minderheit Addor (svp, VS)
blieb mit der Forderung, dass der Bundesrat dies im Sinne von mehr Sicherheit und
Souveränität allein entscheiden können müsse, erfolglos. Die Mehrheit blieb beim
Entwurf des Bundesrates, demgemäss sich ein Verbot auf einen Verbots- oder
Sanktionsbeschluss der UNO gegen die fragliche Gruppierung stützen muss. Diese
Bedingung sei wichtig für die Neutralität der Schweiz, erläuterte Bundesrätin Karin
Keller-Sutter, weil sonst andere Staaten die Schweiz politisch oder diplomatisch unter
Druck setzen könnten, eine bestimmte Organisation zu verbieten.
Im zweiten Block widmete sich der Nationalrat den Anpassungen im Strafrecht. Der mit
sechs Minderheitsanträgen meistdiskutierte Artikel 260ter StGB definiert den
Tatbestand der Beteiligung an und Unterstützung einer kriminellen bzw. terroristischen
Organisation und legt das einschlägige Strafmass fest. Die Kommissionsmehrheit wich
mit ihrem Vorschlag insofern von der ständerätlichen Fassung ab, als sie humanitäre
Dienste einer unparteiischen humanitären Organisation wie dem IKRK explizit von der
Strafbarkeit ausschliessen wollte. Dieser Vorschlag setzte sich deutlich gegen alle
Minderheitsanträge durch, sowohl jene, die diese Ausnahmebestimmung für
humanitäre Organisationen einerseits als überflüssig oder andererseits mit der
Nennung des IKRK als zu eng gefasst in Frage stellten, als auch jene, die den
Strafrahmen insgesamt verkleinern, den Kampf für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit
nicht als Terrorismus klassifizieren, die zusätzliche Bestrafung für weitere im Rahmen
einer Organisation begangene Straftaten explizit machen oder die Definition
terroristischer Organisationen ganz streichen wollten. Der zweite grosse Streitpunkt der
Vorlage lag im neuen Art. 260sexies StGB, der die Anwerbung und Ausbildung sowie das
Reisen im Hinblick auf eine terroristische Straftat unter Strafe stellt. Eine Minderheit
Seiler Graf (sp, ZH) wollte den ganzen Artikel streichen, weil sie diese Vorverlagerung
der Strafbarkeit als rechtsstaatlich problematisch ansah. Man befinde sich hier
«definitiv im Gesinnungsstrafrecht», urteilte die Antragstellerin. Terroristen liessen
sich kaum durch eine Strafandrohung abschrecken; Prävention und
Ursachenbekämpfung – etwa gestützt auf den Nationalen Aktionsplan zur Verhinderung
und Bekämpfung von Radikalisierung und gewalttätigem Extremismus – wären an dieser
Stelle zielführender als repressive Massnahmen, schloss sie. Im Gegensatz dazu
bezeichnete Justizministerin Keller-Sutter den umstrittenen Artikel als «de[n]
zentrale[n] Pfeiler des Europaratsübereinkommens» und dessen Streichung als
«empfindlich[e] Schwächung des Strafrechts». Gegen die bis auf eine Ausnahme
(Philipp-Matthias Bregy, cvp/VS) geschlossen stimmenden Fraktionen der bürgerlichen
Parteien sowie der Grünliberalen blieb das links-grüne Lager schliesslich chancenlos.
Der dritte und letzte Block betraf die Änderungen im Rechtshilfegesetz. Auch hier
folgte der Nationalrat in allen Punkten seiner Kommissionsmehrheit und lehnte drei
Minderheitsanträge Roth (sp, SO) hochkant ab, die internationale Rechtshilfe bei
Steuerhinterziehung zulassen, die Voraussetzungen für die vorzeitige Übermittlung von
Informationen und Beweismitteln an ausländische Ermittlungsbehörden (sog.
dynamische Rechtshilfe) erhöhen und grenzüberschreitende Ermittlungsgruppen der
Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft unterstellen wollten. Bei den
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Bedingungen für die dynamische Rechtshilfe kehrte der Nationalrat diskussionslos zu
den lockereren Voraussetzungen des Bundesrats zurück, anstatt sich der vom Ständerat
beschlossenen Verschärfung anzuschliessen.
In der Gesamtabstimmung nahm die grosse Kammer die gegenüber dem Ständerat in
zwei Punkten veränderte Vorlage mit 127 zu 54 Stimmen bei 13 Enthaltungen an. Die
Fraktionen der SP und der Grünen machten damit ihre bereits in der Eintretensdebatte
geäusserte Drohung wahr, dem Entwurf ihre Zustimmung zu verweigern, sollten die
Tatbestände des Anwerbens, Ausbildens und Reisens im Hinblick auf einen Terrorakt im
Strafgesetzbuch festgeschrieben werden. Stillschweigend schrieb der Nationalrat
zudem die beiden Motionen 14.4187 für die Ratifizierung des Europaratseinkommens
zur Terrorismusverhütung und 15.3008 für wirksamere Strafbestimmungen zur
Verfolgung der organisierten Kriminalität ab. 5

Strafrecht

Ebenso wie der Ständerat erachtete die Mehrheit der RK-NR das Anliegen der
Standesinitiative des Kantons Tessin für eine Überprüfung der Strafrahmen bei Gewalt
gegen Behörden und Beamte durch die Harmonisierung der Strafrahmen als erfüllt. Sie
beantragte folglich im Sommer 2022, die Initiative abzuschreiben. Eine
Kommissionsminderheit vertrat hingegen die Ansicht, dass das Anliegen nur
ungenügend – mit einem «Mikrokompromissli», wie Minderheitsvertreter Mauro Tuena
(svp, ZH) im Ratsplenum sagte – umgesetzt worden sei und plädierte gegen
Abschreiben. Der Nationalrat folgte im Herbst 2022 dem Antrag seiner
Kommissionsmehrheit und schrieb die Initiative mit 94 zu 79 Stimmen bei 3
Enthaltungen ab. Sie ist damit – ebenso wie die Standesinitiativen des Kantons Waadt
(Kt.Iv. 11.312) und des Kantons Bern (Kt.Iv. 16.317) mit ähnlichen Anliegen – erledigt. 6
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Ebenso wie der Ständerat erachtete die Mehrheit der RK-NR das Anliegen der
Standesinitiative des Kantons Bern für eine zwingende Freiheitsstrafe bei Gewalt gegen
Behörden und Beamte durch die Harmonisierung der Strafrahmen im Grunde
genommen als erfüllt. Sie beantragte folglich im Sommer 2022, die Initiative
abzuschreiben. Eine Kommissionsminderheit vertrat hingegen die Ansicht, dass das
Anliegen nur ungenügend – mit einem «Mikrokompromissli», wie Minderheitsvertreter
Mauro Tuena (svp, ZH) im Ratsplenum sagte – umgesetzt worden sei und plädierte gegen
Abschreiben. Der Nationalrat folgte im Herbst 2022 dem Antrag seiner
Kommissionsmehrheit und schrieb die Initiative mit 94 zu 80 Stimmen bei 2
Enthaltungen ab. Sie ist damit – ebenso wie die Standesinitiativen des Kantons Waadt
(Kt.Iv. 11.312) und des Kantons Tessin (Kt.Iv. 14.301) mit ähnlichen Anliegen – erledigt. 7
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Zwanzig Jahre nach deren Einreichung beantragte die Mehrheit der RK-NR ihrem Rat,
die parlamentarische Initiative Abate (fdp, TI) für ein höheres Strafmass bei sexuellen
Handlungen mit Kindern abzuschreiben. Im Zuge der Revision des Sexualstrafrechts sei
das Strafmass für sexuelle Handlungen mit Kindern erheblich angehoben und das
Anliegen der Initiative damit erfüllt worden. Auch der inzwischen aus dem Parlament
ausgeschiedene Urheber Fabio Abate sei mit der Abschreibung einverstanden, liess
Kommissionssprecherin Christa Markwalder (fdp, BE) das Ratsplenum wissen. Eine
Minderheit Tuena (svp, ZH) zeigte sich mit der Umsetzung jedoch nicht zufrieden, weil
die Höchststrafe nicht auf zehn Jahre angehoben wurde, wie es die Initiative Abate
forderte. Der Nationalrat schrieb die Initiative in der Herbstsession 2023 mit 99 zu 77
Stimmen bei einer Enthaltung ab. 8
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Datenschutz und Statistik

Die WBK-NR kam im April 2023 mehrheitlich zum Schluss, dass ein Rahmengesetz für
die Sekundärnutzung von Daten für den Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort
Schweiz vorteilhaft wäre. Sie beantragte ihrem Rat daher mit 14 zu 6 Stimmen bei 2
Enthaltungen, der entsprechenden Motion ihrer Schwesterkommission zuzustimmen,
wie es der Ständerat bereits getan hatte. Die Kommissionsminderheit um Mauro Tuena
(svp, ZH) erachtete ein eigenes Gesetz für die Sekundärnutzung von Daten indes nicht
als notwendig und verwies auf die bereits bestehenden Regelungen im Datenschutz-
und im Bundesstatistikgesetz. Der Nationalrat folgte in der Sommersession 2023 seiner
Kommissionsmehrheit und dem Bundesrat, der die Motion ebenfalls befürwortete, und
überwies den Vorstoss mit 133 zu 46 Stimmen. 9
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Öffentliche Ordnung

Das Übereinkommen des Europarats über einen ganzheitlichen Ansatz für Sicherheit,
Schutz und Dienstleistungen bei Fussballspielen und anderen Sportveranstaltungen ist
die vollständig überarbeitete Weiterentwicklung des «Europäischen Übereinkommens
über Gewalttätigkeiten und Ausschreitungen von Zuschauern bei Sportanlässen,
insbesondere bei Fussballspielen» von 1985, dem die Schweiz 1990 beigetreten war.
Zusätzlich zu den Sicherheits- und Schutzmassnahmen des alten Vertrags enthält das
neue Abkommen einen präventiven Dienstleistungsansatz: Friedliche Fans,
Anwohnerinnen und Anwohner sowie Passantinnen und Passanten sollen von den
Sicherheits- und Schutzmassnahmen so wenig wie möglich betroffen sein. Zentral dafür
ist die umfassende Zusammenarbeit zwischen Behörden, Sportorganisationen,
Fanorganisationen und Transportunternehmen. Der Bundesrat bezeichnete das
Übereinkommen in seiner Botschaft, mit der er es dem Parlament zur Genehmigung
vorlegte, als wichtigen Schritt zur Aktualisierung und Vereinheitlichung der nationalen
Regeln unter Berücksichtigung von internationaler Good Practice. Eine Anpassung des
schweizerischen Rechts sei nicht vonnöten, um den Erfordernissen des Vertrags
nachzukommen.
Mit Ausnahme der SVP, die einen Nichteintretensantrag stellte, sprachen sich im
Nationalrat alle Fraktionen für die Ratifizierung des Abkommens aus. Es sei für die
Schweiz mit keinerlei Kosten verbunden, verbessere die internationale Zusammenarbeit
und könne bestenfalls sogar verhindern, dass ausländische Hooligans an
Sportveranstaltungen in der Schweiz teilnehmen, wenn die übrigen Vertragsstaaten von
der Möglichkeit Gebrauch machen, Hooligans ihrerseits mit Ausreisesperren zu
belegen, so der Grundtenor der Wortmeldungen. Die SVP stand mit ihrer Forderung,
diesem «Stück Papier, das unter dem Strich nichts bringt», wie Fraktionssprecher
Mauro Tuena (svp, ZH) das Übereinkommen bezeichnete, «eine Abfuhr zu erteilen», auf
verlorenem Posten. Mit 125 zu 56 Stimmen und 3 Enthaltungen – alle Gegenstimmen
und Enthaltungen aus der SVP-Fraktion – stimmte die grosse Kammer in der
Frühjahrssession 2019 dem Abkommen zu. 10
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Innere Sicherheit

In der Sommersession 2020 befasste sich der Nationalrat als Zweitrat mit dem
Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Terrorismusbekämpfung (PMT). In der
langen Eintretensdebatte wurden die grundsätzlichen Fragen erörtert, ob die
vorgesehenen Massnahmen mit den Menschenrechten vereinbar seien und ob es sie
überhaupt brauche. Während die Fraktionen der Grünliberalen, der Grünen und der
Sozialdemokraten beide Fragen entschieden verneinten, zeigte sich die bürgerliche
Ratsseite sowohl von der Notwendigkeit als auch von der Völkerrechtskonformität des
Gesetzes vollkommen überzeugt. GLP-Nationalrätin Katja Christ (glp, BS) beantragte
Nichteintreten, weil die Gesetzesvorlage die Schweiz nicht sicherer mache, sondern
den Rechtsstaat untergrabe. «Rund achtzig Nichtregierungsorganisationen sowie
namhafte Straf- und Völkerrechtler» seien sich darin einig, dass mit den geplanten
Massnahmen «eine Grenze überschritten» werde, nahm Christ auf die mediale
Diskussion im Vorfeld der Ratsdebatte Bezug und warnte pathetisch: «Die Freiheit
stirbt mit Sicherheit». Ins gleiche Horn blies Grünen-Vertreterin Marionna Schlatter (gp,
ZH), die das Geschäft an den Bundesrat zurückweisen wollte. Sie forderte, die unklare
Definition des Gefährders müsse überarbeitet werden, «denn weder Sie noch sonst
jemand kann das Gegenteil beweisen, wenn ihr oder ihm vorgeworfen wird, potenziell
gefährlich zu sein.» Gerade die Grundrechte seien «unser stärkstes Schutzschild» im
Kampf gegen den Terrorismus und sie hoffe deshalb, dass die öffentliche Kritik der
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Menschenrechtsbeauftragten des Europarats sowie der UNO-Sonderberichterstatter
«in diesem Saal etwas bewegt» habe. Dasselbe postulierte die Sozialdemokratin
Franziska Roth (sp, SO), die ebenfalls einen Rückweisungsantrag stellte. Das Gesetz
gefährde «das, was wir eigentlich vor Terrorismus schützen wollen, und das ist, gelinde
gesagt, Stumpfsinn», polterte sie. Der Bundesrat müsse die vorgeschlagenen
Massnahmen – insbesondere jene, die Kinder und Jugendliche betreffen, was «der
Schweiz nicht würdig» sei – deshalb auf Vereinbarkeit mit der Bundesverfassung und
mit dem Völkerrecht sowie auf ihre Notwendigkeit prüfen und einen Mitbericht der RK-
NR einfordern. Kommissionssprecher Mauro Tuena (svp, ZH) plädierte dagegen für
Eintreten und gegen die Rückweisungen, denn die Verschärfungen seien angesichts der
terroristischen Bedrohungslage dringend notwendig. «Mit diesen Präventivmassnahmen
können Menschenleben gerettet werden», appellierte er an das Ratsplenum. SVP-
Fraktionssprecher Jean-Luc Addor (svp, VS) erklärte, die Schweiz befinde sich
gegenüber dem Terrorismus in einer «Situation der legitimen Selbstverteidigung» und
dass Kinder von Terrorgruppen benutzt würden, sei «eine traurige Realität». Dass
internationale Menschenrechtsinstitutionen die Schweiz öffentlich kritisiert hatten,
oder in seinen Worten sich «mit mindestens zweifelhafter Legitimität» für
«berechtigt» gehalten hätten, den Volksvertretern eines souveränen Staats «eine
Predigt zu halten» und ihnen zu «erklären», was sie tun dürften und was nicht,
bezeichnete er indes als «einigermassen originell». FDP-Sprecher Rocco Cattaneo (fdp,
TI) hob hervor, dass mit diesem Gesetz die kantonalen und kommunalen Polizeikorps
«endlich» die Möglichkeit erhielten, schnell zu reagieren. Alois Gmür (cvp, SZ) legte die
Position der Mitte-Fraktion so dar, dass es eben «gewisse Opfer» brauche, «wenn man
tatsächlich mehr Sicherheit will», worauf ihm SP-Nationalrat Fabian Molina (sp, ZH) die
rhetorische Frage stellte, ob es dann nicht am sinnvollsten wäre, «dass man alle Männer
von 15 bis 50 Jahren präventiv unter Hausarrest stellen würde, um die Anzahl der
Delikte gegen Leib und Leben auf nahezu null zu reduzieren». Mit vielen Fragen
konfrontiert wurde auch Bundesrätin Karin Keller-Sutter, die in ihrem Votum die
Notwendigkeit der Vorlage betonte und mehrfach bekräftigte, der Bundesrat habe die
Grundrechtsfragen «vertieft und sorgfältig geprüft». Die international geäusserten
Bedenken teile sie nicht und erachte sie als «unbegründet», erläuterte sie. Es handle
sich dabei um «eine politische Stellungnahme», die aber «rechtlich nicht sehr präzis»
und eher «Ausdruck einer allgemeinen Sorge» gewesen sei.
Nach einem langen, veritablen Schlagabtausch zwischen dem befürwortenden und dem
ablehnenden Lager trat der Nationalrat schliesslich mit 107 zu 84 Stimmen bei einer
Enthaltung auf das Geschäft ein. Die beiden Rückweisungsanträge wurden mit 85 zu 106
Stimmen (1 Enthaltung) respektive 85 zu 105 Stimmen (2 Enthaltungen) abgelehnt. Es
standen sich dabei das links-grün-grünliberale und das bürgerliche Lager jeweils
geschlossen gegenüber. In der Detailberatung brachte das links-grüne Lager etliche
Minderheitsanträge zur Abschwächung der Vorlage ein, die allesamt scheiterten.
Ebenso erfolglos blieb der einzige Änderungsantrag der Kommissionsmehrheit, die
einen neuen Artikel zur sogenannten gesicherten Unterbringung von Gefährdern (GUG)
einbringen wollte. Mit diesem Artikel könnten «klar Leben gerettet werden»,
argumentierte Kommissionssprecher Tuena, während die Kommissionsminderheit um
Beat Flach (glp, AG) betonte, diese Massnahme sei nicht EMRK-konform. Auch nach
Ansicht des Bundesrates gehe eine solche Präventivhaft – im Gegensatz zum Hausarrest
als ultima ratio – «tatsächlich zu weit», weshalb der Bundesrat trotz Bitten der Kantone
ausdrücklich auf die GUG verzichtet habe, wie die Justizministerin ausführte. Mit 113 zu
78 Stimmen bei 2 Enthaltungen folgte der Nationalrat der Minderheit und lehnte die
Präventivhaft ab – dies, weil sich hier zusätzlich zur links-grünen Ratsseite auch die
grosse Mehrheit der FDP-Fraktion sowie eine Minderheit der Mitte-Fraktion zum Nein-
Lager gesellten. Somit nahm die grosse Kammer die inhaltlich unveränderte Vorlage – es
wurden jedoch einige redaktionelle Anpassungen vorgenommen – in der
Gesamtabstimmung mit 111 zu 86 Stimmen ohne Enthaltungen an. Abgelehnt hatten das
Gesetz die geschlossenen Fraktionen der SP, der Grünen und der Grünliberalen sowie
SVP-Nationalrat Pirmin Schwander (svp, SZ). 11

Nachdem der Nationalrat der Forderung nach einer Präventivhaft für terroristische
Gefährder im Sommer 2020 anlässlich der Behandlung des Bundesgesetzes über
polizeiliche Massnahmen zur Terrorismusbekämpfung (PMT) eine Absage erteilt hatte,
doppelte Mauro Tuena (svp, ZH), der das Anliegen im Nationalrat als
Kommissionssprecher vergebens vertreten hatte, im September 2020 mit der
Einreichung einer parlamentarischen Initiative nach. Er forderte das Parlament auf, die
gesetzlichen Grundlagen für eine gesicherte Unterbringung von staatsgefährdenden
Personen zu schaffen. Die wenige Wochen vorher verübte Messerattacke von Morges
(VD), deren Täter zum Zeitpunkt des Anschlags schon länger im Ermittlungsfokus der
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Bundesanwaltschaft gestanden hatte und mit diversen Auflagen wie einer nächtlichen
Ausgangssperre, einer Meldepflicht und einem Waffentragverbot belegt worden war,
hätte durch die vorgesehenen PMT nicht verhindert werden können; die gesicherte
Unterbringung könne jedoch den nötigen Schutz für die Bevölkerung bieten,
argumentierte der Initiant. Die SiK-NR gab der Initiative im Oktober 2021 mit 15 zu 10
Stimmen Folge. 12

In der ständerätlichen Rechtskommission fand das Anliegen von Mauro Tuena (svp, ZH),
eine gesicherte Unterbringung von staatsgefährdenden Personen einzuführen, im März
2022 keinen Zuspruch. Die RK-SR beurteilte das Anliegen anders als zuvor die
sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates und beschloss einstimmig, der
parlamentarischen Initiative keine Folge zu geben. Sie blieb damit der Linie treu, die sie
schon bei der Beratung des Bundesgesetzes über polizeiliche Massnahmen zur
Terrorismusbekämpfung (PMT) vertreten hatte. 13

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.03.2022
KARIN FRICK

Mit 13 zu 10 Stimmen bei einer Enthaltung beantragte die SiK-NR im Oktober 2022
ihrem Rat, der parlamentarischen Initiative Tuena (svp, ZH) für eine gesicherte
Unterbringung von staatsgefährdenden Personen Folge zu geben. Sie hielt damit an
ihrem Entscheid aus dem Vorjahr fest. Zur Begründung führte die bürgerliche
Kommissionsmehrheit an, dass mit einer Präventivhaft etwa der terroristische Angriff
von Morges (VD) – gemäss «Blick» das «erste dschihadistische Attentat in der Schweiz»
– hätte verhindert werden können. Die Kantone hätten die Möglichkeit zur Präventivhaft
bereits beim PMT-Gesetz gefordert, das hier jetzt eine Lücke habe. Die Minderheit
beantragte die Ablehnung der Initiative und argumentierte, ihrer Meinung nach
verstiesse eine solche Zwangsmassnahme gegen die EMRK. Die Mehrheit anerkannte
diese Bedenken, war aber der Meinung, dass die Möglichkeit einer
menschenrechtskonformen Ausgestaltung mindestens geprüft werden müsse. Im
Ratsplenum erinnerte Minderheitsvertreter François Pointet (glp, VD) daran, dass die
Präventivhaft bewusst aus der PMT-Abstimmungsvorlage gestrichen worden sei; die
Annahme dieser parlamentarischen Initiative wäre jetzt «ein zweifelhafter Trick, um das
Volk dazu zu bringen, [diesen] Punkt zu schlucken». In der Wintersession 2022 sprach
sich der Nationalrat mit 105 zu 84 Stimmen bei 4 Enthaltungen gegen die Initiative aus.
Zusammen mit dem geschlossen stimmenden Block aus SP, Grünen und GLP lehnten
auch der Grossteil der FDP-Fraktion und einzelne Mitglieder der Mitte-Fraktion das
Anliegen ab. Damit ist das Geschäft erledigt. 14

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.12.2022
KARIN FRICK

Polizei

Mit der Harmonisierung der Strafrahmen, die in der Wintersession 2021 vom Parlament
verabschiedet worden war, wurden die Strafbestimmungen für Gewalt und Drohung
gegen Behörden und Beamte verschärft. Die Mehrheit der RK-NR erachtete das
Anliegen der Standesinitiative des Kantons Genf, die härtere Sanktionen bei
ebendiesen Delikten im Sinne der Petition des Verbandes Schweizerischer
Polizeibeamter (Pet. 10.2016) verlangte, damit als erfüllt und beantragte im Sommer
2022, ihr keine Folge zu geben. Die Räte hatten die Behandlung der 2012 eingereichten
Initiative im Jahr 2014 ausgesetzt, da über die Forderung im Zuge der
Strafrahmenharmonisierung entschieden werden würde. Eine Kommissionsminderheit
vertrat hingegen die Ansicht, dass das Anliegen nur ungenügend – mit einem
«Mikrokompromissli», wie Minderheitsvertreter Mauro Tuena (svp, ZH) im Ratsplenum
sagte – umgesetzt worden sei, und plädierte für Folgegeben. Der Nationalrat folgte im
Herbst 2022 dem Antrag seiner Kommissionsmehrheit und gab der Initiative mit 97 zu
77 Stimmen bei 2 Enthaltungen keine Folge. Gleichzeitig erledigte er verschiedene
Standesinitiativen mit ähnlichen Anliegen (Kt.Iv. 11.312, Kt.Iv. 14.301 und Kt.Iv. 16.317). 15

STANDESINITIATIVE
DATUM: 21.09.2022
KARIN FRICK

Ebenso wie der Ständerat erachtete die Mehrheit der RK-NR das Anliegen der
Standesinitiative des Kantons Waadt für eine strengere Bestrafung von Gewalt gegen
Behörden und Beamte durch die Harmonisierung der Strafrahmen als erfüllt. Sie
beantragte folglich im Sommer 2022, der Initiative keine Folge zu geben. Eine
Kommissionsminderheit vertrat hingegen die Ansicht, dass das Anliegen nur
ungenügend – mit einem «Mikrokompromissli», wie Minderheitsvertreter Mauro Tuena
(svp, ZH) im Ratsplenum sagte – umgesetzt worden sei und plädierte für Folgegeben.
Der Nationalrat folgte im Herbst 2022 dem Antrag seiner Kommissionsmehrheit und

STANDESINITIATIVE
DATUM: 21.09.2022
KARIN FRICK
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gab der Initiative mit 97 zu 79 Stimmen keine Folge. Sie ist damit – ebenso wie die
Standesinitiativen des Kantons Tessin (Kt.Iv. 14.301) und des Kantons Bern (Kt.Iv. 16.317)
mit ähnlichen Anliegen – erledigt. 16

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Nach dem Rücktritt von Doris Leuthard aus dem Bundesrat wurden erneut Diskussionen
laut, ob und wann ein ehemaliges Regierungsmitglied Verwaltungsratsmandate
annehmen darf. Bereits nach dem Rücktritt von Moritz Leuenberger waren im
Parlament Karenzfristen diskutiert, aber jeweils als nicht opportun betrachtet worden
(vgl. Pa.Iv. 10.511 und Pa.Iv. 18.463). Als heikel gilt die Übernahme von Mandaten in
Bereichen, in denen ein Regierungsmitglied im Rahmen seiner bundesrätlichen
Tätigkeit Kontakte pflegte. Stein des Anstosses der so genannten «Lex Leuenberger»,
die mit einer der beiden parlamentarischen Initiativen hätte eingeführt werden sollen,
war, dass der Ex-Magistrat sich als ehemaliger Vorsteher des UVEK in den
Verwaltungsrat des Baukonzerns Implenia wählen liess, eines Unternehmens also, das
Bundesaufträge ausführt. 
Die zweite Karriere nach dem Bundesrat begann für Doris Leuthard, die vor ihrem
Rücktritt ebenfalls dem UVEK vorgestanden hatte, mit zwei insofern eher
unbedenklichen, wenn auch sehr rasch nach dem Rücktritt angenommenen Mandaten
bei Coop und Bell Food. Zu reden gab dann aber vor allem ihre Ende November 2019
gemachte Ankündigung, per April 2020 für ein Verwaltungsratsmandat für Stadler Rail
kandidieren zu wollen. In den meisten Kommentaren wurde diese fast eineinhalbjährige
Karenzfrist als genügend lange betrachtet. Die Wirtschaft brauche Altbundesräte,
genauso wie die Politik von der Sichtweise von Topmanagern profitieren würde,
kommentierte etwa die NZZ. Eine 56-jährige Frau mit viel Wissen und Erfahrung solle
dieses in ein Unternehmen einbringen dürfen, urteilte die Aargauer Zeitung; eine
«zweite Berufskarriere» müsse möglich sein. Der Tages-Anzeiger bezeichnete den
Entscheid Leuthards hingegen als «irritierend», es fehle der ehemaligen Magistratin
«an der nötigen Sensibilität». Auch aus der Politik wurde Kritik laut: Balthasar Glättli
(gp, ZH) dachte im Tages-Anzeiger laut über einen neuerlichen Vorstoss nach und
Barbara Steinemann (svp, ZH) sprach in der gleichen Zeitung von einem «unschönen
Wechsel» und mangelndem «Fingerspitzengefühl». Der Chef der Stadler Rail, der
ehemalige Nationalrat Peter Spuhler, gab im Sonntagsblick zu Protokoll, dass das
Mandat von Doris Leuthard «zum Wohle des Steuerzahlers» sei. Die CHF 90'000
Honorar für das Verwaltungsratsmandat werde von ihrer Bundesratspension abgezogen.
Es sei sinnvoller, wenn Bundesrätinnen und Bundesräte sich für den Werkplatz Schweiz
einsetzen würden, statt einfach ihre Pension zu erhalten. 17

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 22.11.2019
MARC BÜHLMANN

Bundesverwaltung - Organisation

Neben den Gesamterneuerungswahlen des Bundesrates gerät die Wahl des
Bundeskanzlers für die neue Amtsdauer in der Regel ein wenig in Vergessenheit,
obwohl dieser immer wieder als «achter Bundesrat» bezeichnet wird. Der amtierende
Bundeskanzler Walter Thurnherr war denn im Vorfeld der Ersatzwahlen 2018 auch
immer wieder als Geheimfavorit für die Nachfolge von Doris Leuthard gehandelt
worden, wäre damals also sozusagen vom achten zum siebten Bundesrat aufgestiegen.
Thurnherr hatte freilich stets deutlich gemacht, dass er eine allfällige Wahl nicht
annehmen würde. Die Bestätigung als Bundeskanzler bei den
Gesamterneuerungswahlen 2019 nahm er dann allerdings sehr wohl an, was er –
zusammen mit den bestätigten Bundesrätinnen und Bundesräten – mittels Vereidigung
auch kenntlich machte. Thurnherr hatte 219 von 224 gültigen Stimmen erhalten. Von
den 241 eingelangten Wahlzetteln blieben 14 leer, drei waren ungültig und fünf entfielen
auf Diverse. Die 219 Stimmen waren zwar nicht mehr das Glanzresultat wie vor vier
Jahren, als das CVP-Mitglied ganze 230 von 234 gültigen (und 245 eingelangten)
Stimmen erhalten hatte, sie lagen aber immer noch weit über dem Durchschnitt der
letzten fünf Bundeskanzlerwahlen (179). 18

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 11.12.2019
MARC BÜHLMANN
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Organisation der Bundesrechtspflege

In der Frühjahrssession 2021 folgte der Nationalrat mit 137 zu 49 Stimmen der
Empfehlung seiner RK-NR und versenkte die parlamentarische Initiative der SVP, mit
der diese Reformen hinsichtlich der Aufsicht über die Bundesanwaltschaft gefordert
hatte. Konkret wollte die SVP die aktuelle Aufsichtsbehörde (AB-BA) mit einer durch das
EJPD und das Bundesgericht geteilten Aufsicht ersetzen. Während das Departement die
administrativen und arbeitsrechtlichen Aspekte beaufsichtigen könnte, läge die
fachliche Überwachung beim höchsten Schweizer Gericht. Damit werde vor allem auch
die politische Unabhängigkeit der Aufsicht gewahrt, was mit der AB-BA augenscheinlich
nicht gelinge, wie die SVP in ihrer Begründung mit Seitenhieb auf die Causa Michael
Lauber ausführte. 
Das Parlament trage eine Mitverantwortung dafür, dass «das System verpolitisiert» sei,
und dagegen müsse man etwas tun, warb Pirmin Schwander (svp, SZ) in der Ratsdebatte
für die Initiative seiner Partei. Die AB-BA sei «offensichtlich ein Fehlschlag» und
vermöge nichts am «strukturellen Problem bei der Bundesanwaltschaft» zu ändern,
meinte auch Mauro Tuena (svp, ZH). Die Kommission, die sich relativ knapp mit 13 zu 12
Stimmen gegen Folgegeben ausgesprochen hatte, sei sich bewusst, dass
Handlungsbedarf bestehe, führte in der Folge Sibel Arslan (basta, BS) als
Kommissionssprecherin aus. Die bisherige Lösung scheine sich tatsächlich nicht zu
bewähren. Während die eine Hälfte der Kommission aber durch eine Aufteilung der
Aufsicht Verbesserungen erwarte, befürchte die andere Hälfte, dass die
Kompetenzkonflikte bei der Aufsicht durch eine Aufteilung nur noch grösser würden.
Immerhin sei man sich aber einig gewesen, dass die Ergebnisse einer Inspektion durch
die GPK abgewartet werden sollten, mit der die Probleme bei der Aufsicht über die
Bundesanwaltschaft untersucht würden. Dieser Meinung schien auch die Ratsmehrheit
zu sein. Lediglich die 49 anwesenden Fraktionsmitglieder der SVP unterstützten den
Vorstoss ihrer Fraktion. 19

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.09.2019
MARC BÜHLMANN

Wahl- und Abstimmungsverfahren

Diskussionslos nahm der Nationalrat ein Postulat Tuena (svp, ZH) an, das den Bundesrat
auffordert abzuklären, ob künftig bei obligatorischen Referenden die
Minderheitsmeinung in den Abstimmungserläuterungen Platz finden soll. Die Komitees
von Initiativen und von fakultativen Referenden erhalten in den
Abstimmungserläuterungen jeweils Platz, um ihre Position zu verteidigen. Tuena machte
geltend, dass es auch bei Verfassungsänderungen im Parlament häufig eine
Minderheitenposition gebe, die allerdings bei Abstimmungen nicht auf dem offiziellen
Weg via Bundesbüchlein Gehör fände. Die Idee des Zürchers stiess unter seinen
Ratskolleginnen und -kollegen auf grossen Widerhall. Das Begehren fand nicht weniger
als 130 Mitunterzeichnende aus allen politischen Lagern. Auch der Bundesrat
signalisierte seine Bereitschaft, das Postulat im Rahmen der geplanten Erneuerungen
seiner Abstimmungserläuterungen zu prüfen. 20

POSTULAT
DATUM: 16.06.2017
MARC BÜHLMANN

Im Dezember 2017 hatte der Bundesrat entschieden, den seit 1978 bestehenden
Abstimmungserläuterungen erstmals seit 2004 wieder ein neues Erscheinungsbild zu
gönnen. Ein neues Layout und insbesondere mehr Platz für die Argumente von
Befürworterinnen und Gegnern von Vorlagen sollte dem sogenannten
Abstimmungsbüchlein ein moderneres Kleid verschaffen. Eine neue Schrift und
vermehrt auch Infographiken sollten einem neuen Leserschaftsbedürfnis entsprechen
Die Neugestaltung kostete rund CHF 80'000, wobei CHF 50'000 für einen Wettbewerb
mit drei Bewerbungen und CHF 30'000 auf die Befragung von Stimmberechtigten
entfielen. 
Zum ersten Mal wurden die neu designten Erläuterungen für den Urnengang vom 23.
September 2018 mit einer Auflage von rund 5.4 Mio. gedruckter Exemplare aufgelegt.
Doppelseiten gleich zu Beginn der Broschüre fassten jeweils die Abstimmungsvorlagen
zusammen. Den Komitees der Fair-Food-Initiative und der Initiative «für
Ernährungssouveränität» wurde für ihre Argumente gleich viel Platz eingeräumt wie für
jene des Bundesrats. Beim obligatorischen Referendum zum Gegenentwurf zur «Velo-
Initiative» wurden den Beratungen im Parlament mehr Platz eingeräumt – ein Umstand,
wie er teilweise von einem Postulat Tuena (svp, ZH) gefordert worden war, das aber
zugleich auch für obligatorische Referenden Raum für die Gegenpositionen wünschte. 
Rund drei Viertel der Stimmberechtigten nutzen laut Abstimmungsnachbefragungen die
Erläuterungen als Grundlage für ihre Meinungsbildung. Das neue Design wurde von
«Hochparterre», der Zeitschrift für Architektur und Design, für seine Klarheit und

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 31.07.2018
MARC BÜHLMANN
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Übersicht gelobt. Allerdings erwuchs der Neuauflage auch relativ rasch Kritik. Eine
Studie der Universität Bern zeigte auf, dass die Informationen nach wie vor komplex
sind. Rund 50 Prozent der Befragten der Studie gaben an, die Erklärungen von
«easyvote», die eine starke Vereinfachung der Abstimmungserläuterung primär für
Jugendliche darstellen, sowie die Informationen aus Video-Clips des Bundesrates und
von easyvote besser zu verstehen als die schriftlichen Erläuterungen des Bundesrates.
Darüber hinaus störte sich die SVP an der letzten Seite der Broschüre, auf der wie
bisher die Abstimmungsempfehlungen von Bundesrat und Parlament aufgeführt sind,
freilich aber mehr Platz einnehmen als bisher. Dieses «Gratisinserat für den Bundesrat»
müsse abgeschafft werden, forderte etwa Adrian Amstutz (svp, BE). 21

Das angenommene Postulat Tuena (svp, ZH) hatte vom Bundesrat Überlegungen
verlangt, wie bei obligatorischen Referenden Minderheitsmeinungen in den
Abstimmungserläuterungen besser berücksichtigt werden könnten. Der Mitte Juni 2019
veröffentlichte Bericht ging zwei Fragen nach, nämlich was genau dargestellt werden
soll und wer für diese Darstellung zuständig sein soll. Die Antworten auf diese beiden
Fragen mündeten in zwei Varianten: Die Variante «Status quo plus» sieht vor, dass der
Bundesrat selber die Minderheitsposition deutlicher zum Ausdruck bringt, indem er
sich am Wortlaut der Debatte im Parlament orientiert. Die Variante «Einbezug
Parlament» sieht ein parlamentarisches Gremium vor, welches die
Minderheitenposition zusammenfasst und dem Bundesrat für die
Abstimmungserläuterungen einen Text vorlegt. Während sich die erste Variante ohne
gesetzliche Anpassung und mit vorhandenen Ressourcen und Expertise in der
Bundeskanzlei umsetzen lasse und auch keine Anpassung von Fristen nötig mache, sei
die zweite Variante gemäss dem Bericht aufwändiger und mit zahlreichen zu klärenden
Fragen behaftet: Wie wäre das Gremium zusammengesetzt, was geschieht bei
Uneinigkeit zwischen den Kammern, welche Ressourcen hätte das Parlament für die
Erstellung des Textes? 
Der Bericht schliesst mit dem Fazit, dass sich der Bundesrat an der Variante «Status
quo plus» orientieren werde und die nötigen Schritte dazu einleite. Dies bedeute aber
nicht, dass zu einem späteren Zeitpunkt nicht auch das Parlament stärker einbezogen
werden könne. Es sei aber Sache der Bundesversammlung diesbezüglich aktiv zu
werden. 22

BERICHT
DATUM: 07.06.2019
MARC BÜHLMANN

Mit seinem Bericht zu den Minderheitsmeinungen in den Abstimmungserläuterungen
erachtete der Bundesrat das Postulat Tuena (svp, ZH) als erledigt. Dies sah in der
Herbstsession 2020 auch der Nationalrat so und schrieb den Vorstoss stillschweigend
ab. 23

POSTULAT
DATUM: 14.09.2020
MARC BÜHLMANN

Wahlen

Eidgenössische Wahlen

Bénéficiant d'un huitième siège au Conseil national depuis 2015, le canton du Valais
renouvelait sa députation lors des élections fédérales de 2019. Parmi les 236
candidatures déposées, 90 étaient féminines. Alors que les sortants Jean-Luc Addor
(udc), Franz Ruppen (udc), Philippe Nantermod (plr) et Mathias Reynard (ps) briguaient
un nouveau mandat, des incertitudes étaient de mise dans la «famille C», qui
comprend le PDC du Valais romand (PDCVr), le PDC du Haut-Valais (CVPO) et les
chrétiens-sociaux du Haut-Valais (CSPO). En effet, avec le départ de trois de ses quatre
élu.e.s pour diverses raisons, celle-ci a vécu une législature mouvementée. Le haut-
valaisan Roberto Schmidt (csp) a été élu au Conseil d'État en 2017, alors que Viola
Amherd (pdc) a accédé au Conseil fédéral en 2019 à la suite du départ de Doris
Leuthard (pdc). Dans des circonstances moins glorieuses, Yannick Buttet (pdc) a
démissionné de son poste en 2018, éclaboussé par des affaires de harcèlement. Des
quatre élu.e.s de 2015 ne restait alors que Géraldine Marchand-Balet (pdc). La seule
femme de la députation valaisanne a cependant renoncé à rempiler pour une seconde
législature. La tâche s'annonçait donc ardue pour leurs remplaçants, qui espéraient
conserver les quatre sièges. Si la «famille C» représente historiquement la plus grande
force politique du canton, elle fait cependant face à une perte de vitesse constante
depuis plusieurs années. Thomas Egger (csp), Benjamin Roduit (pdc) et Philipp Matthias
Bregy (cvpo), successeurs de Schmidt, Buttet et Amherd, étaient notamment
accompagnés, sur la liste commune du PDCVr, CVPO et CSPO, par Serge Métrailler,

WAHLEN
DATUM: 20.10.2019
MATHIAS BUCHWALDER
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président de la section romande du PDC. Le Nouvelliste a fait remarquer un certain
sentiment d'urgence dans les rangs démocrates-chrétiens pour que le président se
lance lui-même dans la bataille, alors que «les places avaient, pendant longtemps, la
réputation de se distribuer œcuméniquement et de se réserver des années à l’avance».
D'autres candidatures ont émergées, à l'image de celle de l'avocat sierrois Sidney
Kamerzin (pdc), chef de groupe au Grand Conseil. Le journal le Temps a estimé que la
place de Thomas Egger semblait être la plus fragile, le président du Groupement suisse
pour les régions de montagne souffrant d'un déficit de notoriété à l'intérieur du
canton, bien que disposant d'un vaste réseau dans la Berne fédérale. Un début de
polémique enflait au début du mois de mars lorsque le genevois Eric Stauffer a clamé
son intention de rejoindre le PDCVr. En effet, le fondateur et ex-président du
Mouvement Citoyen genevois (MCG) s'est installé en Valais depuis peu et souhaitait se
mettre à disposition pour les élections fédérales. Une volonté très vite tempérée par le
PDCVr, qui a refusé la demande de Stauffer. 
Aux côtés de Philippe Nantermod, également candidat pour un strapontin au Conseil
des États, le PLR espérait reconquérir un deuxième siège, abandonné il y a vingt ans.
Pour cela, les libéraux-radicaux ont conclu un apparentement avec les Vert'libéraux,
présents pour la première fois en Valais. L'association Avenir Ecologie a également
présenté deux listes communes avec le PLR. Les thèmes environnementaux ayant eu le
vent en poupe au cours de l'année 2019, les Vert.e.s se sont également lancé.e.s dans la
campagne avec l'envie de faire leur entrée sous la coupole fédérale. L'apparentement
avec le PS et le Centre gauche-PCS devait permettre à la gauche de ravir un mandat aux
partis du centre pour obtenir un deuxième siège. Le socialiste Mathias Reynard, qui
arpentait les couloirs du Palais fédéral depuis 2011, a fait figure de locomotive pour
cette liste. Tout comme Nantermod, il s'est en plus aligné pour accéder à la chambre
haute. Avec les listes jeunes et aînés, celles provenant du Haut-Valais ainsi que les deux
listes du Centre gauche-PCS, l'alliance de gauche a présenté 14 listes au total. De l'autre
côté de l'échiquier politique, une candidature a détonné. Ronald Zacharias, ancien
membre du PLR et du MCG genevois, a figuré sur la liste UDC aux côtés des sortants
Ruppen et Addor. Le multimillionnaire, descendant d'une famille hollandaise et actif
dans l'armement maritime, l'immobilier et le droit, a annoncé investir CHF 200'000 de
sa fortune personnelle dans la campagne, soit plus du double du montant dépensé par
les deux sortants. Un investissement pas forcément mal vu du côté de l'UDC, où l'on a
considéré ceci comme «une chance pour toute la liste». Dernière formation à
présenter des listes, le Rassemblement Citoyen Valais (RCV) a dévoilé un vaste
programme comprenant 157 propositions, avec l'objectif d'apporter une vision «globale
et transversale» de la politique pour sa première participation aux élections fédérales.
Globalement, le jeu des apparentements n'a pas réservé de surprise, puisque l'ordre de
bataille était similaire à 2011 et 2015, seulement diversifié par l'apparition des
Vert'libéraux dans la constellation politique valaisanne. 
C'est habituel dans le canton du Valais: la question de la représentation de la minorité
germanophone s'est invitée dans les débats. Au Conseil des États, c'est
traditionnellement un duo paritaire entre romand.e.s et alémaniques qui hérite des
deux fauteuils. Au national, les trois sortants alémaniques (Egger, Ruppen et Bregy)
étaient conscients de la nécessité du soutien des électeurs et électrices du bas du
canton, le Haut-Valais ne comptant que 25 pour cent de la population. Ils pouvaient
cependant espérer une forte mobilisation en leur faveur. Comme l'a relevé le
Nouvelliste, la participation était de 67.6 pour cent dans le Haut en 2015, contre 61.4
pour cent dans le Valais central et 54.2 pour cent dans le Bas-Valais. De plus, la
population germanophone vote généralement en bloc pour ses candidat.e.s, ce qui
permet fréquemment à la minorité d'être surreprésenté dans les organes politiques
nationaux. 

Avec une participation de 54.1 pour cent, la journée d'élections a vu le déclin de la
«famille C» se poursuivre. La formation a récolté 34.8 pour cent des suffrages, 5 points
de pourcentage (pp) de moins qu'en 2015. Dans le détail, le PDC du Valais romand a
engrangé 17.9 pour cent des voix, le CVPO 9.5 pour cent et le CSPO 7.3 pour cent. Alors
qu'elle était soutenue par plus de la moitié de l'électorat jusqu'en 1999, la formation n'a
depuis lors cessé de perdre du terrain. Ce résultat ne lui a pas permis de conserver son
quatrième siège, qui est tombé dans l'escarcelle des Vert.e.s. Le parti écologiste, à
l'image de la tendance globale observée dans toute la Suisse, a réalisé un score canon
(10.6%; +5.7pp par rapport à 2015), permettant à la gauche d'arracher le deuxième siège
tant convoité. Celui-ci est revenu à Christophe Clivaz, qui a été crédité de 17'377
suffrages pour sa quatrième tentative aux élections fédérales. Le PS a également
progressé, s'établissant à 15.1 pour cent des voix (+1.8pp), alors que le Centre gauche-
PCS a apporté son écot au succès de la gauche (1%, -0.4pp). Mathias Reynard a
conservé son siège, se permettant même d'être le candidat récoltant le plus de voix
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avec 34'175 suffrages, devant Philippe Nantermod, qui en a récolté 27'906. Le PLR a
échoué dans sa quête d'un deuxième siège (16.5%, -1.6pp), sans pouvoir profiter d'un
grand soutien de la part des Vert'libéraux, qui ont réalisé un petit score pour leur
première participation (0.8%). L'UDC a maintenu ses deux représentants malgré un
léger recul (19.8%, -2.3pp). Franz Ruppen (25'493 voix) a notamment réalisé un carton
dans le Haut, où il termine devant les membre de la «famille C», alors que Jean-Luc
Addor a reçu 17'535 voix. Deuxième dans le Haut-Valais, le PDC Philipp Matthias Bregy
(21'689 voix) sera avec Ruppen l'un des deux germanophones à siéger à Berne lors de la
prochaine législature. Le jaune Thomas Egger (20'041 voix) a fait les frais du recul de
l'alliance du centre et n'aura pas l'occasion d'effectuer un mandat complet sous la
coupole. Ce sont Benjamin Roduit (25'601 voix) et le nouveau venu Sidney Kamerzin
(25'602 voix) qui ont hérité des deux mandats dévolus au PDCVr. Pour être précis, le
Rassemblement Citoyen Valais a récolté 1.5 pour cent des suffrages (+1.1pp). Malgré
l'augmentation du nombre de candidatures féminines, passées de 45 en 2015 à 90 en
2019, aucune femme n'a été élue pour reprendre le flambeau de Géraldine Marchand-
Balet à la chambre du peuple. Maigre consolation, l'élection de Marianne Maret à la
chambre haute permet à la députation valaisanne de compter au moins une
politicienne dans ses rangs pour la prochaine législature. 24

Aussenpolitik

Beziehungen zur EU

Die Vorlage zur Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands zur Errichtung eines
Rahmens für die Interoperabilität zwischen den verschiedenen EU-
Informationssystemen gelangte in der Herbstsession 2020 in den Nationalrat. Die
Vorlage beinhaltete zwei EU-Verordnungen zur Vernetzung der europäischen
Informationssysteme. Einerseits ging es um das Europäische Suchportal, welches die
parallele Abfrage unterschiedlicher Informationssysteme ermöglicht. Andererseits ging
es um einen gemeinsamen Dienst für den Abgleich biometrischer Daten, einen Speicher
für Identitätsdaten und einen Detektor für Mehrfachidentitäten. Die vorberatende SiK-
NR hatte vorgeschlagen, auch das ETIAS-System in die Vorlage aufzunehmen, da die
ETIAS-Vorlage bei der Verabschiedung des vorliegenden Geschäfts durch den
Bundesrat noch nicht vom Parlament beschlossen worden war und deshalb nicht hatte
aufgeführt werden können. Kommissionssprecherin Doris Fiala (fdp, ZH) betonte in der
Ratsdebatte die Wichtigkeit der Interoperabilität zwischen den EU-
Informationssystemen für die innere Sicherheit der Schweiz. Durch die dadurch
möglichen vernetzten Abfragen würden die Informationssysteme der Polizei, der
Grenzkontrolle und der Migrationsbehörden verbessert. Bundesrätin Keller-Sutter habe
gegenüber der Kommission überzeugend dargelegt, dass Schwerstkriminalität und
Terrorismus global sind und die Schweiz daher ein Teil der europäischen
Sicherheitsarchitektur sein müsse. Mauro Tuena (svp, ZH) äusserte sich zur Ambivalenz
der SVP-Fraktion in ihrer Entscheidungsfindung. Einerseits befürworte die SVP
Sicherheit, andererseits lehne sie die Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstandes –
also die automatische Rechtsübernahme – ab. Eine Minderheit Marti (sp, ZH) wollte den
Diskriminierungsschutz in der Vorlage stärken. Zwar gebe es einen Verweis darauf, dass
in der nationalen Gesetzgebung Massnahmen zur Vorbeugung von Diskriminierung
beschlossen werden müssten, doch ein blosser Verweis habe nicht den gleichen
Stellenwert wie eine explizite Verankerung, bemängelte Marti. Sie merkte darüber
hinaus an, dass für die SP Grund- und Menschenrechte im Zentrum stünden und dass
die Bekämpfung illegaler Migration gleichzeitig auch reguläre Migration ermöglichen
und das Recht auf Asyl gewährleisten müsse. Zudem kritisierte sie «die Entwicklung
Europas zu einer Festung», wo doch die EU «nicht als eine Festung, sondern als
Friedensprojekt entstanden» sei. Die Fraktion der Grünen beschloss, den
Minderheitsantrag von Nationalrätin Marti zu unterstützen, sich in der
Gesamtabstimmung aber zu enthalten, insbesondere wegen Bedenken hinsichtlich des
Datenschutzes und des Grundrechtschutzes. Die anwesende Bundesrätin Karin Keller-
Sutter versuchte die Befürchtungen bezüglich Datenschutz zu zerstreuen und erklärte,
dass durch die Vernetzung der Informationssysteme nicht mehr Daten erhoben oder
gespeichert würden als bisher. Auch die Zugriffsrechte der nationalen Behörden
blieben unverändert, nur die Datenverfügbarkeit werde verbessert, stellte die
Bundesrätin klar. Das Anliegen der Minderheit Marti begrüsste die Bundesrätin zwar
inhaltlich, doch sie argumentierte, dass es durch die EU-Verordnungen bereits erfüllt
werde. Der Minderheitsantrag wurde in der Folge mit 124 zu 64 Stimmen abgelehnt. Den
Entwurf nahm der Nationalrat in der Gesamtabstimmung mit 156 zu 5 Stimmen (bei 27
Enthaltungen der Grünen) an. Die ablehnenden Stimmen stammten von Mitgliedern der
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SVP-Fraktion. Da die grosse Kammer, wie von der SiK-NR vorgeschlagen, auch das ETIAS
in die Vorlage aufnahm, wich der Beschluss geringfügig vom Entwurf des Bundesrats
ab. 25

Nach dem mit Spannung erwarteten Treffen zwischen Bundespräsident Parmelin und
der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula Von der Leyen, am 23. April
2021 schien die Lage mehr oder weniger unverändert. Die Verhandlungen zu einem
Rahmenabkommen wurden nicht abgebrochen, angenähert hatte man sich aber auch
nicht und darüber hinaus seien auch keine weiteren Treffen vereinbart worden,
berichtete die NZZ am Folgetag. «Wir haben festgestellt, dass wir in unseren Positionen
weiterhin erhebliche Differenzen haben», fasste Bundespräsident Parmelin die
Ergebnisse des eineinhalbstündigen Gesprächs vor der Presse lapidar zusammen. Der
Chefsprecher der EU-Kommission erklärte im Nachgang des Treffens, dass die Schweiz
die drei umstrittenen Bereiche gänzlich aus dem Abkommen herauslösen wolle, was aus
Sicht der EU «nicht akzeptabel» sei. Dennoch zeigte sich die EU für weitere
Verhandlungen offen und forderte die Schweiz auf, Kompromisse einzugehen.
Bundesrat Parmelin liess verlauten, dass der Gesamtbundesrat die Situation analysieren
werde und dafür auch die zuständigen Parlamentskommissionen, die Kantone und die
Sozialpartner konsultieren wolle. Im Interview mit dem Sonntagsblick meinte Guy
Parmelin, dass eine Verhandlung «immer das Risiko eines Scheiterns» beinhalte, wobei
die Verhandlungen mit der EU aber noch nicht vorbei seien. Er deutete dabei an, dass
der Bundesrat «immer in Alternativen denkt», relativierte aber zugleich, dass eine
Diskussion über Alternativen zum Rahmenabkommen noch verfrüht sei. Die
Stimmbevölkerung solle aber nur dann über das Abkommen entscheiden dürfen, wenn
der Bundesrat von dessen Inhalt überzeugt sei. 
Die Reaktionen der Schweizer Parteien verdeutlichten die Ungewissheit über den
Zustand des Rahmenabkommens. Während die SVP offiziell die Beerdigung des
Rahmenvertrags forderte, begrüsste die FDP die Weiterführung der Gespräche. Jürg
Grossen (glp, BE) kritisierte, dass der Bundesrat Maximalforderungen eingebracht habe,
womit er mutwillig das Scheitern des Abkommens riskiert habe. Economiesuisse und
Swissmem bedauerten die ausbleibenden Fortschritte, wohingegen die Mitte und die SP
bekräftigten, den Vertrag in der vorliegenden Form ablehnen zu wollen. Die
Gewerkschaften zeigten sich weiterhin unerbittlich und hielten daran fest, das
Abkommen zu blockieren, solange der Lohnschutz nicht davon ausgenommen werde.
Ausgerechnet in der SP – die sich lange auf diesen Standpunkt gestellt hatte – regte sich
nach dem Treffen jedoch vereinzelt Widerstand gegen diese Haltung. Eine Gruppe
prominenter Parteimitglieder – darunter Alt-Bundesrat Moritz Leuenberger und
Nationalrat Molina (sp, ZH) – setzten sich hingegen dafür ein, dass der Lohnschutz zwar
ins Abkommen aufgenommen wird, dort aber garantiert wird. Diesem Vorgehen
diametral entgegen stand SGB-Präsident Maillard, der den EuGH nicht an der Auslegung
der Schweizer Lohnschutzmassnahmen teilhaben lassen wollte. Die APK-NR gab in einer
Stellungnahme bekannt, dass sie den Bundesrat dazu auffordere, erneut
Kompromissvorschläge auszuarbeiten, um die drei offenen Punkte zu lösen –
flankierende Massnahmen, Unionsbürgerrichtlinie und staatliche Beihilfen – und das
Abkommen zeitnah abzuschliessen. Die APK-SR machte sich hingegen bereits auf ein
Scheitern des Rahmenabkommens gefasst und nahm einen Antrag an, der vom
Bundesrat ein aussenpolitisches Konzept forderte, in dem dieser aufzeigen solle, wie
die Beziehungen mit der EU im Sinne eines «Modus Vivendi» für die kommenden Jahre
konstruktiv und stabil gestaltet werden könnten. 
Die EU schien nach dem ergebnislosen Spitzentreffen auf Nebenschauplätzen
zusätzlichen Druck auf die Schweiz aufbauen zu wollen. Am 26. April berichtete die NZZ
über Aussagen einer EU-Beamtin, dergemäss die Gespräche über die Teilnahme am
Forschungsprogramm Horizon Europe erst dann beginnen würden, wenn die Schweiz
den zweiten Kohäsionsbeitrag freigegeben habe. Dieser war von der Schweiz blockiert
worden, nachdem die EU der Schweiz die Börsenäquivalenz entzogen hatte. Wegen der
fehlenden Assoziierung der Schweiz an Horizon Europe wurde zudem Anfang Mai der
Aufnahmeantrag der SBB für ein paneuropäisches Bahnprojekt sistiert und der Tages-
Anzeiger vermutete auch hinter der Aufhebung der Exportkontrolle für Corona-
Impfstoffe der EU für Liechtenstein eine Ungleichbehandlung gegenüber der Schweiz. 
Für Aufsehen sorgte wenige Tage nach dem Treffen in Brüssel die Veröffentlichung des
Schweizer Verhandlungsmandats, welches gegen den Willen des Bundesrats an die
Medien gelangt war. Die NZZ stellte fest, dass die Schweiz in den drei strittigen Punkten
zwar weitreichende Eingeständnisse gefordert habe, diese jedoch nicht so weit gingen,
wie es die EU dargestellt hatte. So habe die Schweiz zwar den expliziten Ausschluss
gewisser Aspekte, aber keinen vollständigen Ausschluss der Unionsbürgerrichtlinie
gefordert. Als Knackpunkt erwies sich offensichtlich vor allem das «Recht auf
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Daueraufenthalt», da das EJPD Fürsorgeabhängigkeit und erschwerte
Ausschaffungsbedingungen befürchtete. 
In der Zwischenzeit blieb auch das Parlament nicht untätig. Die FDP-Fraktion sowie
Aussenpolitikerinnen und Aussenpolitiker verschiedener Parteien verlangten vom
Bundesrat eine Stellungnahme zu den potenziellen Risiken im Falle eines Scheiterns des
Rahmenabkommens. Hervorgehoben wurden in der Interpellation (Ip. 21.3516) vor allem
die auslaufenden Marktzugangsabkommen sowie die Nachteile bei Forschungs- und
Bildungsprogrammen. Auch die APK-NR wurde aktiv und forderte vom Bundesrat die
Herausgabe eines als geheim deklarierten Dokuments, welches die negativen Folgen
eines Scheiterns im Detail darstellte. Nationalrätin Schneider-Schneiter (mitte, BL) liess
verlauten, dass der Inhalt dieser Studie zentral für die Meinungsbildung sei, und ihr
Ratskollege Nussbaumer (sp, BL) befand es für «unsäglich», wie der Bundesrat in
diesem Dossier die «Rechte des Parlaments beschnitten» habe. 
Während die Meinungsbildung der Aussenpolitikerinnen und Aussenpolitiker noch im
Gange war, verlangten die Kantone vom Bundesrat die Fortführung der Verhandlungen.
Auch aufseiten der EU fand sich weiterhin Unterstützung für das Rahmenabkommen.
Am 11. Mai trafen sich die Europa-Minister der 27 EU-Mitgliedstaaten und ermutigten
die Kommission dazu, die Verhandlungen mit der Schweiz nicht abzubrechen, sondern
eine einvernehmliche Lösung zu erarbeiten. Weiterhin blieb jedoch unklar, welche
Form eine derartige Lösung annehmen könnte, da beide Seiten keine weiteren
Kompromisse einzugehen bereit waren. Die NZZ und der Tages-Anzeiger zeigten sich
am 14. Mai in ihrer Berichterstattung etwas überrascht davon, dass
Verteidigungsministerin Amherd dem Gesamtbundesrat einen «Plan B» vorgelegt habe.
In einer Phase, in der viele Politiker das Abkommen bereits für tot erklärt hätten, setzte
sich Amherd für ein Entgegenkommen der Schweiz ein. Ihr Vorschlag sah vor, dass die
Schweiz die Unionsbürgerrichtlinie übernähme und im Gegenzug eine Schutzklausel
eingeführt würde, mithilfe derer man die neuen Regeln in den ersten Jahren
widerrufen könne, falls gewisse Grenzwerte überschritten würden. Damit wolle Amherd
den Ergebnissen einer ersten bundesrätlichen Aussprache entgegenwirken, bei der
eine Mehrheit der Ratsmitglieder zum Abbruch der Verhandlungen tendiert habe, wie
der Tages-Anzeiger berichtete. Amherds Vorschlag fand Zuspruch bei der APK-NR, die
wenige Tage darauf den Bundesrat zur Anpassung des Verhandlungsmandats
aufforderte, um doch noch einen Kompromiss zu ermöglichen. Zudem machte sie wie
zuvor schon ihre Schwesterkommission deutlich, dass der Verhandlungsabbruch ohne
Konzept für die Weiterführung der bilateralen Verträge keine Möglichkeit darstelle.
Schliesslich manifestierte sich auch in der Zivilbevölkerung Widerstand gegen das
drohende Verhandlungsende. Eine «Allianz von Europafreunden», wie der Tages-
Anzeiger sie bezeichnete, erarbeitete einen Initiativtext, um das Rahmenabkommen
notfalls vor das Stimmvolk zu bringen. Diese Allianz setzte sich auf unterschiedlichen
Interessensgruppen zusammen, darunter die Operation Libero, das Komitee
«Progresuisse», aber auch die Alt-Bundesräte Arnold Koller (cvp) und Doris Leuthard
(cvp). 26

Landesverteidigung

Landesverteidigung

Au printemps 2023, des propos de Brigitte Beck, directrice générale de RUAG MRO
Holding AG ont déchaîné les plumes médiatiques. L'épisode entraînera, par la suite, son
départ de l'entreprise partenaire de l'armée suisse. Dans le contexte tendu de la guerre
en Ukraine, la directrice de l'entreprise active dans l'armement, en poste depuis l'été
2022, aurait «beaucoup trop» parlé dans la presse, a rapporté la NZZ du 12 mai 2023 à
la suite de propos qu'elle aurait tenu concernant la politique d'exportation d'armes de
la Suisse. De plus, le journal zurichois a remis ses compétences en question, en
évoquant notamment sa manière de s'exprimer et le nombre d'anglicismes qu'elle
utilise en publiant: «Vielleicht, weil das Manager so machen. Oder weil sie als
«Betriebswirtschafterin durch und durch» damit Wissenslücken in ihrem neuen
Fachgebiet überdecken will. Man weiss es nicht so genau.» 
La polémique prend ses racines dans une interview que la directrice de RUAG a
accordée au groupe CH Media. Après l'interview, Brigitte Beck a fait pression pour que
l'article ne soit pas publié. Pour expliquer cette manœuvre, la NZZ a supposé que,
durant l'interview, la cheffe aurait tenu des propos dégradants pour sa propre image, et
pour celle de l'entreprise. De son côté, le Tages-Anzeiger a soutenu qu'elle avait pris
position sur des questions hautement débattues et sans filtrer ses propos. Cette erreur
serait à mettre sur le compte d'un manque d'expérience avec les médias car cette
interview aurait été la première de sa carrière, d'après le quotidien zurichois.
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Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques temps après, Brigitte Beck a participé
à une table ronde, lors de laquelle elle a affirmé: «Deutschland, Dänemark oder Spanien
sollten «das Zeugs» doch einfach in die Ukraine schicken», au sujet de quelques 12'400
munitions 35-mm pour des chars Gepard ou des chars Piranha-3. A partir de ce
moment, les articles de presse ont déferlé. La directrice a exposé un avis personnel
pour évoquer les difficultés auxquelles RUAG fait face en raison de la politique de
neutralité poursuivie par la Confédération. Cette dernière empêche les acheteurs de
réexporter leurs acquisitions sans l'accord de la Suisse, rendant les offres de RUAG
moins attrayantes pour les acheteurs étrangers. Alors que les relations avec l'Europe
sont tendues avec la guerre en Ukraine, la neutralité suisse est sans cesse remise en
question. Les propos tenus par Brigitte Beck lors de cette discussion ouverte ont mal
été digérés par la politique suisse. D'après plusieurs politiciens, la directrice d'une
entreprise fédérale ne devrait pas contredire ouvertement la position tenue par le pays.
Par exemple, le politicien Mauro Tuena (udc, ZH) a affirmé que Brigitte Beck n'avait pas
à s'immiscer dans des questions politiques. En outre, «pro Schweiz»  – mouvement
proche de l'UDC – a demandé le retrait de cette dernière. Dans la foulée, une étude
interne à RUAG a été conduite et a conclu qu'aucune faute n'avait été commise par la
directrice, bien que le président du conseil d'administration de l'entreprise Nicolas
Perrin se soit dit «mécontent». Toutefois, comme la polémique persistait, Brigitte Beck
a finalement annoncé sa démission en août 2023. Elle a déclaré à La Liberté que sa
décision «doit permettre à RUAG de se concentrer à nouveau sur ce qui est vraiment
important, à savoir les affaires». Au final, la NZZ a soulevé que des discussions autour
de la privatisation de l'entreprise pourraient naître de cette polémique dans un avenir
proche. 27

Wirtschaft

Landwirtschaft

Jagd

Martina Munz (ps, SH) aurait souhaité interdire dans une large mesure les munitions
contenant du plomb, ce métal étant particulièrement toxique pour les animaux et les
humains consommant du gibier abattu avec ces munitions. Les cantons du Valais et des
Grisons ont d'ores et déjà procédé à une telle interdiction, des alternatives existant
pour la chasse. Le Conseil fédéral avait prévu d'aller en ce sens par le biais d'une
modification d'ordonnance en 2020, mais le refus de la loi sur la chasse (LChP) en
votation populaire a mis un coup d'arrêt à ses projets. C'est aussi pour cette raison
qu'il a recommandé aux parlementaires d'accepter cette motion. Albert Rösti, pour le
Conseil fédéral, a toutefois précisé qu'une période transitoire serait nécessaire pour
l'appliquer, afin d'évaluer la sécurité de certaines munitions de remplacement pour la
chasse. S'opposant à cette motion, l'élu UDC Mauro Tuena (ZH) a reconnu certains des
arguments de la parlementaire socialiste, mais considère que c'est aux cantons d'agir.
De plus, selon lui, les chasseuses et chasseurs peuvent aujourd'hui déjà renoncer de
leur propre chef à l'usage de telles munitions, invoquant la responsabilité individuelle.
Ses arguments ont fait mouche auprès d'une courte majorité des membres du Conseil
national qui a rejeté par 99 voix contre 94 et 2 abstentions la motion Munz. La plupart
des élu.e.s du PLR, du Centre et l'ensemble des parlementaires UDC s'y sont
opposé.e.s. 28
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Indirekte Steuern

Mit einer parlamentarischen Initiative beabsichtigte Claudio Zanetti (svp, ZH), das
Bundesgesetz über die Biersteuer aufzuheben. Die Biersteuer sei willkürlich – auf Wein
bestehe zum Beispiel keine solche Steuer – und könne ohne Verankerung in der
Verfassung problemlos gestrichen werden, erklärte der Initiant. Obwohl sie die
Ungleichbehandlung von Bier gegenüber Wein anerkannte, beantragte die WAK-NR im
November 2018 mit 16 zu 8 Stimmen eine Ablehnung der parlamentarischen Initiative.
Die Abschaffung der Biersteuer würde ein falsches Signal für die Prävention senden,
zudem profitierten Kleinbrauereien von der Abstufung der Biersteuer nach Gradstärke.
Eine Kommissionsminderheit um Mauro Tuena (svp, ZH) wollte durch die Abschaffung
einer Steuer ein Zeichen setzen und die Diskriminierung des Biers beenden und
empfahl die Initiative folglich zur Annahme. Mit 110 zu 70 Stimmen (bei 3 Enthaltungen)
lehnte der Rat die Abschaffung jedoch ab. Unterstützt wurde der Vorschlag von der
geschlossen stimmenden SVP-Fraktion sowie von einer Minderheit der FDP.Liberalen-
Fraktion. 29
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Energie

Energiepolitik

La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) a publié les prix de l'électricité dans
l'approvisionnement de base en 2024. Ainsi, un ménage-type, qui consomme 4500
kWh par année, paiera 32.14 centimes par kWh. Il s'agit donc d'une augmentation de
4.94 centimes par rapport à 2023. La facture annuelle d'électricité s'élèverait donc à
1'446 CHF (+ 222 CHF). Selon l'ElCom, cette nouvelle hausse des prix est la
conséquence de la hausse des prix sur le marché de l'électricité, du coût
supplémentaire lié à la réserve pour l'hiver, de la tarification pour l'utilisation du réseau
de transport et de l'augmentation du coût moyen pondéré du capital, fixé par le DETEC.
Dans son communiqué de presse, l'ElCom a également précisé les fortes disparités
régionales. En effet, le prix de l'électricité dépend également de la stratégie des 630
distributeurs d'électricité en Suisse. 
Cette hausse de 18 pour cent du prix de l'électricité a échauffé les esprits dans la
presse. Si certains journaux ont pointé du doigt les politiques de Doris Leuthard et
Simonetta Sommaruga, anciennes ministres de l'énergie, d'autres ont mis en évidence
la captivité des consommateurs finaux d'électricité, impuissants face à cette hausse
des prix de l'énergie. Au final, pour apaiser les esprits, Werner Luginbühl, président de
l'ElCom, a indiqué dans la presse qu'il s'attendait à une baisse des prix de l'électricité
en 2025, car les prix sur le marché de l'électricité sont actuellement à la baisse. 30
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Kernenergie

Au printemps 2022, les nombreuses discussions sur la sécurité de l'approvisionnement
énergétique suisse ont remis sur la table la question de l'énergie nucléaire. Une étude a
démontré que, face au risque de pénurie d'électricité, un tiers des Helvètes seraient
favorables à la construction de nouvelles centrales nucléaires. D'après l'étude, ce
pourcentage atteindrait même plus de 40 pour cent d'Helvètes favorables à une
prolongation de l'utilisation des centrales nucléaires existantes. 
Alors que le PLR s'est déjà emparé de la thématique, l'UDC n'a pas hésité à prendre le
train en marche. Dans la presse, le président du parti a pointé du doigt la «dictature
écolo», de la gauche et des Verts, qui mènerait à la «catastrophe énergétique». Dans
une interview, Marco Chiesa (udc, TI), s'est montré favorable à une révision de la loi sur
l'énergie (LEne) pour permettre la construction de nouvelles centrales nucléaires en
Suisse. Pour sa part, Doris Leuthard, architecte de la Stratégie énergétique 2050, a
répondu dans la presse qu'il était impératif de maintenir le cap de l'objectif de la
neutralité climatique en 2050, et que la décision populaire d'interdire la construction
de nouvelles centrales nucléaires devait être respectée. 
En parallèle de ces discussions politiques, la guerre en Ukraine a mis en lumière la
dépendance helvétique, mais également internationale, à l'uranium russe. Ainsi, un
embargo européen sur l'uranium russe aurait de fortes conséquences sur
l'approvisionnement électrique helvétique, notamment durant le prochain hiver
2022/2023. 31
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Verkehr und Kommunikation

Strassenverkehr

Nationalrat Mauro Tuena (svp, ZH) forderte mit einer im Dezember 2017 eingereichten
parlamentarischen Initiative die Zulassung von allen anerkannten Ärztinnen und Ärzten
zu verkehrsmedizinischen Untersuchungen. Der Initiant ortete im
Strassenverkehrsgesetz und in der Verkehrszulassungsverordnung zuviel Bürokratie:
Eine in der Verordnung vorgeschriebene Weiterbildung für zu verkehrsmedizinischen
Untersuchungen zugelassene Ärztinnen und Ärzte sei kompliziert und teuer. Die
Regelung der Zulassung führe «zu einer absurden und ausufernden Pathologisierung
der betroffenen Verkehrsteilnehmer und zu einer völlig unverhältnismässigen
Aufblähung der Disziplin Verkehrsmedizin». Nationalrat Tuena schlug stattdessen vor,
dass alle anerkannten Ärztinnen und Ärzte zu verkehrsmedizinischen Untersuchungen
zugelassen werden sollten.
Der Mehrheitsantrag der KVF-NR hiess, der Initiative keine Folge zu geben, eine
Minderheit Giezendanner (svp, AG) wollte Folge geben. 
In der Ratsdebatte vom 11. Juni 2019 äusserte sich auch der als Arzt und Ratsmitglied
von Tuena in seinem Votum adressierte Pierre-Alain Fridez (sp, JU): Er hielt fest, die
aktuelle Regelung entlaste die Ärzteschaft und schütze sie davor, Fehler zu begehen.
Eine Mehrheit im Rat hielt eine Spezialisierung der Ärzte für verkehrsmedizinische
Untersuchungen weiterhin für sinnvoll. Mit 102 zu 76 Stimmen (1 Enthaltung) beschloss
der Rat, der Initiative keine Folge zu geben. 32

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.06.2019
NIKLAUS BIERI

Agglomerationsverkehr, öffentlicher Verkehr

Die grosse Kammer beugte sich in der Herbstsession 2021 über den
Verpflichtungskredit für die Abgeltung von Leistungen des regionalen
Personenverkehrs für die Jahre 2022–2025, für welchen der Bundesrat CHF 4.35 Mrd.
veranschlagt hatte. Die KVF-NR hatte das Geschäft zuvor an zwei Sitzungen vorberaten,
wonach Eintreten im Rat unbestritten war. Die Kommissionsmehrheit wollte die Vorlage
des Bundesrates aber um einen Artikel ergänzen, der den Bundesrat dazu auffordert,
im Jahr 2023 zu Handen der beiden Kommissionen und der Kantone darzulegen, ob
aufgrund der Corona-Krise eine Finanzierungslücke besteht. Falls sich eine solche
zeige, solle der Bundesrat einen Zusatzkredit zum Verpflichtungskredit 2022-2025
beantragen. Dem gegenüber stand ein Minderheitsantrag Tuena (svp, ZH), welcher auf
ebendiesen Artikel verzichten wollte, da der Bundesrat ohnehin jederzeit die
Möglichkeit habe, einen Zusatzkredit vorzulegen. Zudem lagen zwei Minderheitsanträge
aus der KVF-NR und ein weiterer Minderheitsantrag aus der FK-NR vor, welche die
Vorlage ebenfalls beraten hatte. Ein zweiter Minderheitsantrag Tuena wollte die Höhe
des Verpflichtungskredits um ca. CHF 250 Mio. kürzen; die Summe von CHF 4.1 Mrd. –
dies entspricht der Höhe des Verpflichtungskredits für die Periode 2018-2021 – müsse
in wirtschaftlich schwierigen Zeiten genügen. Der dritte Minderheitsantrag, der aus der
Feder von Bruno Storni (sp, TI) stammte, wollte den Kredit hingegen auf CHF 4.44 Mrd.
erhöhen. Dasselbe Ziel verfolgte auch der Minderheitsantrag Schneider Schüttel (sp, FR)
aus den Reihen der FK-NR. Schneider Schüttel argumentierte, dass es eine Erhöhung
erlaube, «auf die klimatischen Herausforderungen zu reagieren und vor allem – das ist
für meine Minderheit besonders wichtig – die Massnahmen zur Dekarbonisierung des
öffentlichen Verkehrs stärker zu unterstützen». 
Der Nationalrat folgte der Mehrheit der KVF-NR in allen Punkten: Er fügte einen Artikel
zu einem allfälligen Zusatzkredit ein und lehnte die Minderheitsanträge auf Kürzung
oder Erhöhung des Kredits ab. In der Gesamtabstimmung nahm die grosse Kammer die
Vorlage deutlich mit 173 zu 3 Stimmen (4 Enthaltungen) an. 33
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Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Suchtmittel

In der Frühlingssession 2018 hatte der Ständerat die Motion Zanetti (sp, SO) zur
Einführung eines Experimentierartikels in das Betäubungsmittelgesetz, welcher die
Durchführung von wissenschaftlichen Studien zur regulierten Cannabis-Abgabe
ermöglichen sollte, stillschweigend angenommen. Im Anschluss daran befasste sich die
SGK-NR Mitte Mai 2018 mit dem Vorstoss. In ihrem Bericht erklärte sie, sie habe sich
dem Anliegen bereits in ihrer Kommissionsinitative (Pa.Iv. 18.402), welche im Januar
desselben Jahres beschlossen worden war, gewidmet. Die Mehrheit der Kommission sei
weiterhin der Meinung, dass seitens des Bundesrates Massnahmen getroffen werden
müssten, weil das vorherrschende Verbot nicht die gewünschte Wirkung erziele. Man
verspreche sich von den Studien eine hilfreiche Basis zur Entscheidungsfindung
bezüglich der künftigen Cannabisregulierung. Es zeigten sich allerdings nicht alle
Kommissionsmitglieder damit einverstanden. So warnte eine Minderheit vor einer
Bagatellisierung des Cannabiskonsums und einer «Liberalisierung durch die
Hintertüre». Schlussendlich beantragte die SGK-NR äusserst knapp mit 12 zu 11
Stimmen, die Motion anzunehmen. 
In der Sommersession 2018 kam das Geschäft in die grosse Kammer. Dort machte sich
unter anderem Regine Sauter (fdp, ZH) als Kommissionssprecherin für das Anliegen
stark. Sie betonte, dass das bestehende Verbot für Cannabis als Freizeitkonsum
ausserhalb des Experimentes nach wie vor gelte. Es bestehe Handlungsbedarf, denn
trotz Verbot bestünden Probleme wie der vorhandene Schwarzmarkt oder jugendliche
Cannabis-Konsumenten und Konsumentinnen. Auf der Gegenseite äusserte Benjamin
Roduit (cvp, VS) hingegen Bedenken gegenüber zahlreichen Studien, die sich
gegenseitig widersprächen, und wollte wissen, weshalb Studien wie diejenige der
Universität Bern notwendig seien, habe man doch bereits das Postulat Rechtsteiner (sp,
SG; Po. 17.4076) angenommen, welches zum Ziel hatte, die Perspektiven der
schweizerischen Drogenpolitik auf der Basis der vergangenen zehn Jahre für das
kommende Jahrzehnt aufzuzeigen. Angelo Barrile (sp, ZH) nahm sich dieser Frage an
und erklärte, dass das Postulat Rechsteiner eine Gesamtschau verlange. Bei der
aktuellen Motion gehe es allerdings um die konkrete Einführung eines Artikels als
rechtliche Grundlage für die Durchführung entsprechender Experimente, damit der
existierende Bedarf an Informationen gedeckt werden könne. Weitere kritische
Stimmen gab es aus der Fraktion der SVP. So zweifelte Verena Herzog (svp, TG) am
wissenschaftlichen Charakter der Untersuchungen und Mauro Tuena (svp, HZ) hob
hervor, dass das Stimmvolk anno 2008 die Aufweichung des Betäubungsmittelgesetzes
betreffend Cannabis mit 68 Prozent abgelehnt habe und es daher nicht akzeptabel sei,
dass National- und Ständerat diesen Entscheid auf indirekte Weise umgehen würden.
Zudem wollte Tuena von Bundesrat Berset wissen, ob er dem Rat versichern könne,
dass die Versuche mit Cannabis nicht ausgeweitet würden. Alain Berset erwiderte
darauf, dass die Studien einen wissenschaftlichen Zweck und eine wissenschaftliche
Qualität haben sowie zeitlich und räumlich beschränkt sein müssten. Es sei allerdings
nicht die Aufgabe der Politik zu definieren, was wissenschaftlich gültig sei und was
nicht. Vielmehr müsse man sich dafür an den Kriterien, welche für die Wissenschaft auf
internationaler Ebene gelten, orientieren. Des Weiteren wiederholte der Bundesrat
während der Debatte, dass es nicht um die Entkriminalisierung von Cannabis gehe,
sondern darum, Massnahmen zu definieren, wie man am besten mit dem Konsum der
Droge umgehe und ihn einschränken könne. Schliesslich hätten in der Schweiz fast ein
Drittel der Bevölkerung bereits einmal Cannabis probiert und mehr als 200'000
Bürgerinnen und Bürger würden es regelmässig konsumieren. Obwohl über hundert
Nationalrätinnen und Nationalräte im Vorfeld eine von vier Motionen (Mo. 17.4111; Mo.
17.4112; Mo. 17.4113, Mo. 17.4114), die identisch zur Motion Zanetti sind, unterschrieben
hatten, wurde der Vorstoss mit 96 zu 93 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) versenkt.
Verantwortlich für die Ablehnung war das mehrheitliche Nein der SVP- und CVP-
Fraktionen wie auch das Umschwenken einiger Politiker und Politikerinnen. 34
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Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Ende 2016 reichte Mauro Tuena (svp, ZH) eine parlamentarische Initiative zur Schaffung
einer rechtlichen Grundlage für Überwachungsmassnahmen durch eine Versicherung
ein. Nachdem der EGMR im Oktober 2016 das Fehlen einer entsprechenden
gesetzlichen Grundlage bemängelt hatte und verschiedene Versicherungen ihre
Überwachungstätigkeiten in der Folge eingestellt hatten, sollten dem ATSG
Bestimmungen zur Dauer, zu den Überwachungsinstrumenten, zu den zur Anordnung
der Überwachung und Durchsicht der Ergebnisse berechtigten Personen sowie zur
Benachrichtigung der Betroffenen hinzugefügt werden. 
Im März 2018 zog Tuena seine Initiative zugunsten der parlamentarischen Initiative der
SGK-NR (Pa.Iv. 16.479) zurück. 35

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.03.2018
ANJA HEIDELBERGER

In der Frühjahrssession 2018 behandelte der Nationalrat die parlamentarische Initiative
der SGK-SR sowie diejenige von Mauro Tuena (Pa. Iv. 16.482) zur Schaffung einer
gesetzlichen Grundlage für die Überwachung von Versicherten – also für die
sogenannten Sozialdetektive. Detailliert ausgearbeitet wurde zunächst die
Kommissionsinitiative, falls diese angenommen würde – so erklärte Tuena –, würde er
anschliessend seine Initiative zurückziehen. 
Zuerst wurden zwei Anträge auf Nichteintreten (Minderheitsantrag Schenker) sowie auf
Rückweisung der Kommissionsinitiative an die Kommission (Antrag Leutenegger
Oberholzer) behandelt. Im Rückweisungsantrag fasste Susanne Leutenegger Oberholzer
(sp, BL) die Argumente von linker Ratsseite gegen die Vorlage nochmals zusammen: Da
eine verdeckte Observation per se einen groben Eingriff in die Persönlichkeitsrechte
der Betroffenen darstelle, müsse sie ein Instrument der Ultima Ratio sein. In der
vorgeschlagenen Regelung seien jedoch noch nicht einmal eine Definition des
Anfangsverdachts oder konkrete gesetzliche Hürden für die Anordnung der
Überwachung aufgeführt, wodurch die Unschuldsvermutung verletzt würde. Die
Verletzungen der Privatsphäre, wie sie die Vorlage vorsieht, seien ausschliesslich der
Polizei erlaubt. Dass mit der Vorlage privaten Unternehmen weiterreichende Rechte
gewährt würden als der Polizei, verletze das Gewaltmonopol. Zur Wahrung der
Verhältnismässigkeit bedürfe es schliesslich einer Reihe von Änderungen in der Vorlage:
Die Observationen müssten durch eine gerichtliche Instanz angeordnet werden, ihre
Dauer müsste beschränkt werden, der Schutz der Privatsphäre müsste absolut
garantiert werden, der Missbrauch der gesammelten Daten müsste effektiv bekämpft
werden und die gesammelten Informationen müssten den Betroffenen vorgelegt und
auf Anfrage vernichtet werden. Zudem brauche es ein Verwertungsverbot für auf
unkontrollierte Weise erlangte Beweismittel in Strafverfahren. Diese Meinung würden
auch vier staatsrechtlich versierte Professorinnen und Professoren teilen, die ihre
Bedenken per Brief mitgeteilt hätten. In ihrer jetzigen Form widerspreche die Vorlage
der Bundesverfassung sowie der EMRK, weshalb sie einer Rückweisung an die
Kommission und einer externen rechtlichen Beurteilung bedürfe, schloss Leutenegger
Oberholzer ihren Rückweisungsantrag. In der Eintretensdebatte fanden diese Einwände
ausserhalb des linken Lagers keinen Rückhalt: Für die Kommission verwies Lorenz Hess
(bdp, BE) darauf, dass mit der Vorlage lediglich eine gesetzliche Grundlage für die
bisherige Praxis geschaffen werde. In der Kommission habe man Personen aus der
Praxis angehört, Bildmaterial begutachtet und juristische Beurteilungen gelesen, die
gezeigt hätten, dass solche Überwachungen nötig seien. Observationen würden von den
Versicherern als letztes Mittel angeordnet: die „versicherungsinternen Hürden (...) sind
enorm hoch“. Die vorliegende Lösung enthalte das „bestmögliche Gleichgewicht
zwischen Persönlichkeitsschutz und Persönlichkeitsrechten auf der einen und den
allgemeinen Interessen auf der anderen Seite“, so Hess. Er betonte auch, dass der
EGMR nicht die Observationen als solche, sondern deren fehlende gesetzliche
Grundlage in Frage gestellt habe. Diesbezüglich entwickelte sich in der Folge eine
Debatte zur Frage, ob der EGMR auch inhaltliche Kritik an der Praxis geübt habe oder
nicht. Schliesslich entschied sich die grosse Kammer mit 141 zu 53 Stimmen für
Eintreten und mit 140 zu 54 Stimmen gegen den Antrag Leutenegger Oberholzer, wobei
lediglich die SP- und die Grünen-Fraktion die Minderheitenpositionen unterstützten.

Dieselben Lager zeigten sich anschliessend auch in der Detailberatung. Die linke
Ratshälfte versuchte mittels Minderheitsanträgen, die Bestimmungen zur Observation
zu verschärfen, scheiterte jedoch mit allen Vorstössen. Der Nationalrat wollte nicht,
dass Observationen allgemein von Gerichten angeordnet werden müssen, dass die
Überwachung auf öffentliche Gebiete beschränkt wird, dass unrechtmässig erlangte
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Beweise in Strafprozessen nicht verwendet werden dürfen, dass der Einsatz anderer
technischer Hilfsmittel ausser den genannten, zum Beispiel Drohnen, ausdrücklich
untersagt wird oder dass GPS nur eingesetzt werden darf, wenn die Abklärungen sonst
aussichtslos sind. Insgesamt schuf der Nationalrat nur wenige Differenzen zum Erstrat.
Umstritten war im bürgerlichen Lager vor allem der Einsatz von technischen Hilfsmitteln
zur Standortbestimmung. Diesen wollte der Ständerat nur in Fällen erlauben, in denen
das Versicherungsgericht die entsprechende Observation genehmigt hatte. Der
Nationalrat schuf jedoch entgegen einem Minderheitsantrag Tuena eine
Bewilligungspflicht für den Einsatz selbst (125 zu 67 Stimmen): Eine Observation mit
technischen Hilfsmitteln zur Standortbestimmung bedarf der Annahme eines Antrags
beim Versicherungsgericht, wobei der Antrag unter anderem Angaben zu Zielen der
Observation, Betroffenen, eine Begründung der Notwendigkeit sowie Beginn und Ende
der Observation beinhalten muss. Darüber hinaus unterstellte der Nationalrat die
Mitarbeitenden von externen Unternehmen, die mit der Observation beauftragt
wurden, einer Schweigepflicht und legte fest, dass sie die erhobenen Daten nur im
Rahmen ihres Auftrags verwenden dürfen. Eine Abschwächung der ständerätlichen
Fassung sah der Nationalrat schliesslich bei der Genehmigung durch die
Versicherungen vor: Hatte der Ständerat noch auf einer „Person mit
Direktionsfunktion” bestanden, reichte für den Nationalrat „eine im fallbearbeitenden
Bereich (...) verantwortliche Person" aus (124 zu 65 Stimmen 3 Enthaltungen). In der
Schlussabstimmung nahm der Nationalrat die Vorlage mit 140 zu 52 Stimmen gegen den
Widerstand der SP- und der Grünen-Fraktion an. Aufgrund dieses Entscheids zog
Mauro Tuena seine parlamentarische Initiative wie angekündigt zurück. 36

Soziale Gruppen

Frauen und  Gleichstellungspolitik

In der Herbstsession 2022 stimmte der Nationalrat nach Abänderung durch den
Ständerat erneut über eine Motion Streiff-Feller (evp, BE) zur Erarbeitung eines
Konzepts für ein Frauenmuseum ab. Während sich die Kommissionsmehrheit der WBK-
NR in der Vorberatung für die Annahme des abgeänderten Vorstosses ausgesprochen
hatte, stellte eine Minderheit Tuena (svp, ZH) die Notwendigkeit und den Nutzen des
vom Ständerat vorgeschlagenen Netzwerks in Frage, da «diese Hürden [in Zeiten der
Gleichberechtigung] eigentlich überwunden sein» sollten. Zudem störte sich der
Minderheitensprecher an den hohen Mehrkosten des Vorstosses, zumal man im
Moment mit Ausgaben zurückhaltend sein müsse. Bundesrat Berset äusserte in der
parlamentarischen Debatte den Wunsch, die Geschichte der Frauen in der Schweiz
lieber an vielen unterschiedlichen Orten zur Schau zu stellen statt in einer speziell dafür
konzipierten Institution. Entgegen des Antrags des Bundesrats und der
Kommissionsminderheit nahm der Nationalrat den Vorstoss mit 119 zu 68 Stimmen bei 2
Enthaltungen an. Einzig die geschlossen stimmende SVP-, eine knappe Minderheit der
FDP.Liberalen- und ein Mitglied der Mitte-Fraktion lehnten die Motion in der grossen
Kammer ab. 37

MOTION
DATUM: 14.09.2022
VIKTORIA KIPFER

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Grundschulen

Der Nationalrat beugte sich in der Frühjahrssession 2022 als Erstrat über die
Totalrevision des Bundesgesetzes über Beiträge für die kantonale
französischsprachige Schule in Bern. Lilian Studer (evp, AG) erläuterte dem Plenum die
Vorlage: Mit der Gesetzesrevision wolle der Bundesrat sowohl eine maximale Höhe der
Bundesbeiträge als auch deren Bemessung festlegen. Ausserdem solle der Kanton Bern
verpflichtet werden, dem Bund «jeweils im Februar die Finanzplanung der ECLF des
laufenden und der folgenden drei Jahre» vorzulegen, um die Planbarkeit zu verbessern.
Der grossen Kammer lagen bei ihrer Beratung drei Minderheitsanträge von Sandra
Locher Benguerel (sp, GR) vor. Mit diesen wollte die SP-Fraktion den Bund in diesem
Gesetz finanziell stärker in die Verantwortung nehmen. Ausserdem stellte Erich Hess
(svp, BE) einen Einzelantrag auf Aufhebung des ganzen Gesetzes, womit er die
Teilfinanzierung durch den Bund komplett streichen wollte. Mauro Tuena (svp, ZH)
erläuterte, dass die SVP-Fraktion mit diesem Antrag klarstellen wolle, dass diese Schule,
wie die anderen Grundschulen auch, eine Angelegenheit des Kantons sei. Ausserdem
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sei es problematisch, dass der Staat eine Schule mitfinanziere, bei welcher die Kinder
von Bundesangestellten Vorrang vor allen anderen Kindern hätten. Dies widerspreche
dem Prinzip der Chancengleichheit. Bei den folgenden Abstimmungen hatten weder
der Streichungsantrag der SVP noch die Erhöhungsanträge der SP eine Chance; sie
wurden allesamt abgelehnt. Der Antrag Hess fand Unterstützung bei etwa der Hälfte der
SVP-Fraktion, die Minderheitsanträge Locher Benguerel bei den Mitgliedern der SP, der
Grünen und der EVP. In der Gesamtabstimmung wurde der Entwurf mit 165 zu 23
Stimmen deutlich angenommen, alle Gegenstimmen stammten aus den Reihen der SVP-
Fraktion. 38

Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

Nachdem der Nationalrat in der Frühlingssession 2021 entschieden hatte, auf den
Entwurf des neuen Bundesgesetzes über den Jugendschutz bei Filmen und
Videospielen des Bundesrates einzutreten, führte er in der Sommersession 2021 die
Detailberatung der Vorlage weiter, welche in zwei Blöcke unterteilt wurde.
Beim ersten Block, welcher insbesondere den Geltungsbereich sowie die Zielsetzung
des Gesetzes festlegt, sprach sich der Nationalrat für verschiedene, von der WBK-NR
vorgeschlagene Änderungen aus. So wurde das Gesetz auch auf allfällige
Zusatzfunktionen bei Filmen wie beispielsweise Mikrotransaktionen in Videospielen –
dies sind In-App-Käufe, die Kinder und Jugendliche während des Spiels zu Käufen mit
echtem Geld verführen – ausgeweitet (98 zu 67 Stimmen, 1 Enthaltung). Dagegen hatte
sich eine Minderheit Herzog (svp, TG) gewehrt, da es in die Verantwortung der
Erziehungsberechtigten falle, ob Kinder oder Jugendliche selbstständig eine Kreditkarte
nutzen dürfen, um solche Käufe überhaupt erst zu tätigen. Der Nationalrat bevorzugte
ausserdem mit 110 zu 60 Stimmen eine vom Bundesrat nach der Vernehmlassung
angepasste Regelung, wonach die Altersgrenze für Jugendliche um maximal zwei Jahre
unterschritten werden darf, wenn diese die Spiele oder Filme in Begleitung einer
mindestens 10 Jahre älteren, volljährigen Person kaufen oder konsumieren. Ein
Minderheitsantrag Tuena (svp, ZH) hatte in solchen Situationen einen Verzicht auf eine
Altersgrenze gefordert.
In der Debatte zum zweiten Block zur praktischen Umsetzung des Gesetzes nahm der
Nationalrat zahlreiche Änderungen vor. So fügte er, wie von der Kommissionsmehrheit
verlangt, eine Regelung hinzu, wonach Expertinnen und Experten als ständige Mitglieder
in die Jugendschutzorganisationen miteinbezogen werden müssen (110 zu 77 Stimmen, 1
Enthaltung). Erfolglos hatte Mauro Tuena auch diese Regelung in einem
Minderheitsantrag bekämpft, da der Bundesrat in seinem Entwurf bereits vor sah, dass
die Meinungen von Expertinnen und Experten für die Erarbeitung der
Jugendschutzregelungen mit einbezogen werden sollen. Diese nun aber gar als ständige
Mitglieder aufzunehmen, erachtete der Zürcher als «unnötiges Bürokratiemonster».
Auch angenommen wurde der von der Kommissionsmehrheit vorgeschlagenen Artikel,
wonach der Bund die Medienkompetenz der Jugendlichen und Kinder steigern sowie
Massnahmen zur Prävention in diesem Bereich ergreifen solle (111 zu 79 Stimmen).
Verena Herzog wehrte sich erneut erfolglos mit dem Argument, dass hier bereits
genügend gemacht werde, etwa durch den Lehrplan 21 oder die Onlineplattform
«Jugend und Medien» des BSV.
Auf breite Unterstützung stiess hingegen der Einzelantrag von Philipp Kutter (mitte, ZH).
Mit 168 zu 15 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) sprach sich der Nationalrat dafür aus, dass
Altersklassifikationssysteme, die bereits vor dem Inkrafttreten des Gesetzes in der
Schweiz angewendet wurden, weiter bestehen dürfen. Damit wurde verhindert, dass
Altersklassifikationen von Produkten, die bereits auf dem Markt sind, nachträglich
geändert werden müssen.
In der Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat das neue Gesetz samt aller
Änderungen mit 112 zu 74 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) an. Die geschlossene SVP-
Fraktion sowie eine Mehrheit der FDP.Liberalen-Fraktion lehnten die
Gesetzesänderung ab. Entsprechend dem Antrag des Bundesrates wurden ausserdem
die beiden Motionen (Mo. 07.3870 und Mo. 09.3422), die diesem Entwurf zugrunde
lagen, abgeschrieben. Damit wurde das Bundesgesetz zur Behandlung an die kleine
Kammer weiter gereicht. 39
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Fahrende

Ein Postulat Gysi (sp, SG) fragte nach einem Bericht zu den Resultaten und dem
Aktionsplan der Arbeitsgruppe zur Förderung der Kultur der Jenischen, Sinti und
Roma in der Schweiz. Der Bundesrat hatte die Arbeitsgruppe bereits 2014 eingesetzt,
damit sie gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der jeweiligen Gruppen an der
Verbesserung ihrer Rahmenbedingungen arbeiten konnte. Die Kulturbotschaft
2016–2020 hielt zwar erste Zielsetzungen und Massnahmen zur Stärkung der Stiftung
„Zukunft für Schweizer Fahrende“ fest, die Anliegen der Sinti und Roma würden hierbei
aber nicht explizit berücksichtigt. Daher sei ein solcher Bericht zu Handen des
Parlaments wichtig, um den Stand der Arbeiten eruieren zu können.
Der Vorstoss hatte bereits in der Sommersession 2015 zur Abstimmung gestanden, war
aber zu diesem Zeitpunkt noch vom Zürcher SVP-Nationalrat Christoph Mörgeli
bekämpft worden, weshalb die Diskussion verschoben wurde. In der Frühjahrssession
2016 gelangte der Vorstoss ein weiteres Mal auf die Traktandenliste des Nationalrats. In
dieser Session kam die Vorlage dann auch zur Abstimmung, wobei sich die
Abgeordneten – trotz des Antrags des Bundesrates zur Annahme des Postulats – mit 119
zu 65 Stimmen bei 3 Enthaltungen gegen die Vorlage stellten. Die Mehrheit der
Stimmenden scheint folglich dem Votum von Mauro Tuena (svp, ZH), welcher nach der
Abwahl von Christoph Mörgeli die Rolle des Bekämpfers übernommen hatte, gefolgt zu
sein. Dieser befand den Bericht für zu teuer und zu aufwendig und wandte ein: „Wo
kämen wir hin, wenn wir über jede in unserem Land lebende oder eingewanderte
Minderheit vom Bundesrat einen separaten Bericht verlangen würden?“ 40

POSTULAT
DATUM: 15.03.2016
MELIKE GÖKCE

Medien

Radio und Fernsehen

Durant la session d'hiver, le Conseil des Etats a accepté unanimement une motion
demandant au Conseil fédéral de ne pas stopper la diffusion FM tant que le DAB+ ainsi
que la radio internet n'atteignent pas une part de marché cumulée de 90 pour cent.
Dépositaire de l'objet, le zurichois Ruedi Noser (plr, ZH) reconnaissait que le passage de
la diffusion FM à d'autres technologies de diffusion était inévitable. Il souhaitait
cependant inciter le Conseil fédéral à reconsidérer certains aspects, en particulier
celui des subventions pour le DAB+. En relevant qu'il s'agit là d'un standard uniquement
dédié à la radio, il craignait que la Confédération ne soutienne une technologie bientôt
dépassée, alors qu'à l'avenir, la majorité de la diffusion radiophonique pourrait se faire
via internet. Le sénateur zurichois donnait en ce sens l'exemple des voitures, vendues
aujourd'hui la plupart du temps avec un système de diffusion qui se fait par
l'intermédiaire du téléphone portable, et donc d'internet. En conclusion, la
prolongation du financement de la diffusion FM devait donner l'opportunité à la
Confédération de réfléchir à la technologie à utiliser dans le futur et à laquelle allouer
des subventions, argumentait l'élu zurichois.
D'autres interventions parlementaires aux griefs similaires à celle de Ruedi Noser ont
été déposées en lien avec l'annonce conjointe des diffuseurs radio et de la SSR de ne
plus diffuser de programmes en FM à partir de 2023, contrairement à la décision
initiale qui prévoyait l'arrêt à fin 2024. Les conseillers nationaux UDC Franz Grüter (LU)
et Thomas Aeschi (ZG) ont retirés leurs motions après que leurs exigences aient été
prises en compte, alors que la motion de Mauro Tuena (udc, ZH) a été classée, n'ayant
pas été traitée dans le délai imparti. 
La pression politique contre l'abandon de la FM a trouvé des échos dans la presse. Le
pionnier de la radio privée en Suisse Roger Schawinski s'est exprimé à de nombreuses
reprises dans les médias pour demander le maintien de la FM, avant de lancer une
pétition qui a recueillie près de 60'000 signatures. En outre, il a reçu le soutien de
Doris Leuthard. Rappelant que les pays voisins n'ont de leur côté pas abandonné la
diffusion FM, l'ancienne conseillère fédérale a souligné qu'un «Alleingang» de la Suisse
serait inutile, les voitures devant avoir la possibilité de réceptionner la radio «du sud de
l'Italie au nord de l'Allemagne», y compris celles qui sont équipées pour recevoir les
ondes FM ultra-courtes. En effet, à peine la moitié de voitures immatriculées en Suisse
seraient équipés du DAB+ ou de la réception internet, d'après les opposants de
l'abandon de la diffusion FM. Face à cette résistance, les radiodiffuseurs et la SSR ont
annoncé fin août 2021 revenir à leur choix initial, c'est-à-dire de débrancher la
diffusion analogique en FM à la fin de l'année 2024. 41
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N'ayant pas été traitée par le Conseil national dans le délai imparti, la motion de Mauro
Tuena (udc, ZH) concernant l'abandon de ondes ultra-courtes (OUC) a été classée. Ses
exigences ont cependant été remplies, la SSR et les diffuseurs radio étant revenus en
août 2021 à leur décision initiale d'abandonner les OUC en 2024.

MOTION
DATUM: 01.10.2021
MATHIAS BUCHWALDER

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Linke und ökologische Parteien

An ihrer ersten Delegiertenversammlung nach den eidgenössischen Wahlen 2019
feierte die Grüne Partei in Bern vor allem ihre grossen Wahlerfolge. Noch nie habe eine
Partei derart zugelegt wie die Grünen. Mit durchschnittlich 46 Jahren seien die Grünen
die jüngste Fraktion und der Frauenanteil betrage 61 Prozent, so die Medienmitteilung
nach der Versammlung. In ihrer Rede dankte die Präsidentin Regula Rytz (gp, BE) allen
Anwesenden für das «überwältigende Ergebnis», das nur dank grosser Vorarbeit und
guter Kampagne möglich gewesen sei. Die Erfolge würden aber auch hohe Erwartungen
für die neue Legislatur wecken. Ziel müsse eine «umweltverträglichere» und
«gerechtere» Politik sein, forderte Fraktionspräsident Balthasar Glättli (gp, ZH) in
seinem Votum. Hierzu müsse man mit der SP und der Mitte Bündnisse finden. Der
Rückenwind werde helfen, einen «sozialen und mehrheitsfähigen Klimaschutz»
umzusetzen. Mit neuer «Ernsthaftigkeit», die laut Tages-Anzeiger die Partei erfasst
habe, forderte die Präsidentin schliesslich einen grünen Bundesratssitz und eine neue
Zauberformel. Entschieden wurde hierzu an der Versammlung freilich noch nichts. Das
«neue Selbstverständnis», das die NZZ der Partei attestierte, liess die Präsidentin aber
zur These verleiten, dass die Grünen wohl eher einen Regierungssitz erobert hätten,
wenn Johann Schneider-Ammann und Doris Leuthard auf Ende Legislatur und nicht
«taktisch» zurückgetreten wären. Rytz forderte ein Gesetz gegen Rücktritte während
der Legislatur. Die neue «Volkspartei mit Bewegungscharakter» wie Regula Rytz das
neue Selbstverständnis laut NZZ umschrieb, nutzte die Delegiertenversammlung
schliesslich auch noch für die Parolenfassung für die Abstimmungen vom 9. Februar
2020: Einstimmig (1 Enthaltung) empfahlen die Abgeordneten ein Ja zur Volksinitiative
«Für mehr bezahlbare Wohnungen» sowie ein Ja zur Änderung des Strafgesetzbuches
(«Diskriminierung und Aufruf zu Hass aufgrund der sexuellen Orientierung»). 42
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